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2. Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange mit wesentlichen umwelt-
relevanten Inhalten 

__________________________________________ 

 
 

a) Stellungnahmen mit wesentlichen umweltbezogenen Inhalten aus der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (sog. 

Grobabstimmung) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB:  

 
 

• Einladung zur Grobabstimmung v. 26.07.2021 
 

• Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) / 
Energie und Klima v. 09.08.2021 

 
• Stellungnahme von HAMBURG WASSER/ Infrastrukturkoordination und Stadthydrologie 

zur Entwässerung und Wasserversorgung v. 30.07.2021 
 

• Stellungnahme (Ergänzung der Stellungnahme v. 30.07.2021) von HAMBURG 
WASSER/ Infrastrukturkoordination und Stadthydrologie zur Entwässerung und 
Wasserversorgung v. 05.08.2021 
 

• Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) / 
Wasser, Abwasser und Geologie v 29.07.2021 
 

• Stellungnahme vom Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt zum 
Bodenschutz v. 09.08.2021 
 

• Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) / 
Immissionsschutz und Abfallwirtschaft v 09.08.2021 
 

• Niederschrift zur Grobabstimmung v. 09.08.2021 
 
 
b) Stellungnahmen mit wesentlichen umweltbezogenen Inhalten aus der Beteiligung 

der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 

BauGB (sog. Stellungnahmeverschickung), Dezember / Januar 2023: 

 
• Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) / 

Naturschutz, Grünplanung und Energie v. 24.01.2024 
 

• Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen / Landes- und 
Stadtentwicklung (BSW-LP) mit Hinweisen zur Wärmeversorgung v. 24.01.2024  
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• Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen / Landes- und 
Stadtentwicklung (BSW-LP) mit Hinweisen zum Schutzgut Wasser v. 24.01.2024  
 

• Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen / Landes- und 
Stadtentwicklung (BSW-LP) mit Hinweisen zum Lärmschutz v. 24.01.2024  
 

• Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen / Landes- und 
Stadtentwicklung (BSW-LP) mit Hinweisen zu Verkehrslärmfestsetzung v. 24.01.2024  
 

• Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) / 
Wasserwirtschaft und Abwasserwirtschaft v. 24.01.2024 
 

• Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) / 
Wasserwirtschaft und Abwasserwirtschaft v. 24.01.2024 
 

• Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes / Außenstelle Hamburg / Schwerin v. 
18.01.2024 

 
• Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) / 

Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz v. 15.01.2024 
 

• Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen / Amt für Verwaltung, 
Recht und Beteiligung v. 09.01.2024  

 
• Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen / Amt für Verwaltung, 

Recht und Beteiligung v. 09.01.2024  
 

• Stellungnahme von HAMBURG WASSER/ Digitales Informationsmanagement mit 
Hinweis zum Entwässerungsgutachten v. 04.01.2024 
 

• Stellungnahme von Gasnetz Hamburg GmbH mit Hinweis auf Gasversorgungsanlagen 
v. 02.01.2024 
 

• Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen / Amt für Verwaltung, 
Recht und Beteiligung mit Hinweis auf Dachbegrünung v. 09.01.2024  
 

• Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen / Amt für 
Landschaftsplanung und Stadtentwicklung (BSW-LP) mit Hinweis auf Außenläuchten v. 
24.01.2024  
 

• Stellungnahme der Hamburger Energiewerke mit Hinweis auf Fernwärmeleitungen v. 
23.01.2024 
 

• Stellungnahme von Stromnetz Hamburg mit Hinweis auf Leitungsrechten v. 19.01.2024 
 

• Stellungnahme von HAMBURG WASSER/ Infrastrukturkoordination und Stadthydrologie 
zur Entwässerung und Wasserversorgung v. 04.01.2024 
 

• Stellungnahme der bezirklichen Stabsstelle Klimaschutz und Wirtschaftsförderung (KW) 
zu energetischen Themen und zur Begrünung sowie zum Nachhaltigen Bauen v. 
12.02.2024 
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• Stellungnahme des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie mit Hinweis auf 
Baugrundverhältnisse v. 24.01.2024 
 
c) Stellungnahmen mit wesentlichen umweltbezogenen Inhalten aus der Unterrichtung 

der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2 
Satz 3 BauGB (sog. Kenntnisnahmeverschickung), März 2024: 
 

 
• Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen / Landes- und 

Stadtentwicklung (BSW-LP) mit Hinweisen zu Innenraumpegel v. 15.08.2024  
 

• Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen / Landes- und 
Stadtentwicklung (BSW-LP) mit Hinweisen zu Lärmemissionen v. 03.07.2024  
 

• Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) / 
Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz v. 28.06.2024 
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Das Plangebiet befindet sich in einer infrastrukturell sehr gut erschlossenen Innenstadtlage 
nahe der Hamburger Messe, Binnen- und Außenalster sowie der Universität Hamburg 

Südlich und nördlich grenzen weitläufige Parkanlagen an. Im Süden liegen die Mittelmeerter-
rassen des Alten Botanischen Gartens und der Wallgraben, im Norden Planten un Blomen. Im 
Westen befindet sich die Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der 
Universität Hamburg. Nordöstlich des Plangebiets befindet sich das CCH. 

Das Plangebiet ist hervorragend durch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen. Der 
Dammtorbahnhof mit seiner überregionalen Anbindung an das Streckennetz der Deutschen 
Bahn sowie den S-Bahn-Linien (S11, S21, S31) und diversen Buslinien befindet sich direkt im 
Osten an das Plangebiet. Der Bahnhof Stephansplatz der U-Bahn-Linie U1 sowie die Bahn-
höfe Messehallen und Gänsemarkt der U-Bahn-Linie U2 sind in wenigen Gehminuten erreich-
bar. Darüber hinaus verkehren mehrere Buslinien des HVV direkt gegenüber des Plangebiets 
an der Haltestelle Hamburg Messe (Eingang Ost) und am U-Bahnhof Stephansplatz. 

Das im Kreuzungsbereich Jungiusstraße/Marseiller Straße verortete  L-förmige Hauptgebäude 
der Bucerius Law School mit der Belegenheit Jungiusstraße Nr. 6 weist drei Vollgeschosse 
und im Bereich des Gebäudeknicks eine Rotunde auf. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts 
durch den Architekten Albert Erbe errichtet und fast ein Jahrhundert lang durch die Institute 
für Allgemeine und Angewandte Botanik genutzt, die ab 1919 Teil der neu gegründeten Uni-
versität Hamburg wurden. 

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius erwarben das denkmalgeschützte Bauwerk im 
Jahr 1999 von der Freien und Hansestadt Hamburg, bauten es denkmalgerecht nach den Er-
fordernissen einer modernen Hochschule um und gründeten im darauf folgenden Jahr die 
erste private Hochschule für Rechtswissenschaft in Deutschland, die BLS. 

Bereits im Jahr 2003 erweiterte die BLS ihre Räumlichkeiten mit dem Bau des Auditoriums, 
welches als Solitärgebäude auf Grundlage einer Befreiung vom geltenden Planungsrecht in-
mitten des Gartens errichtet wurde.  

Im Jahr 2007 folgte ein zusätzlicher viergeschossiger Erweiterungsbau mit Glasfassade, der 
östlich an den bestehenden L – förmigen Gebäudekomplex entlang der ehemaligen Marseiller 
Straße angrenzt und eine Bibliothek sowie die Mensa der Hochschule beherbergt (Deutsche 
Bank Hall Neubau). 

Östlich dieses Neubaus und nördlich der Schaugewächshäuser von Planten un Blomen befin-
det sich ein ein- bis zweigeschossiges Gelbklinkergebäude, in dem derzeit eine Kindertages-
stätte (KiTa) sowie das Betriebsgebäude mit Sozialräumen für die Schaugewächshäuser der 
Universität Hamburg untergebracht sind. Dieses Gebäude ist abgängig - die Fläche soll im 
Rahmen des hochbaulichen Wettbewerbs überbaut werden. 

Die Schaugewächshäuser (SGH) des Botanischen Gartens befinden sich ebenfalls innerhalb 
des Plangebiets. Sie wurden 1962–1963 nach Entwurf von Hermkes und Becker erbaut, zur 
Internationalen Gartenbauausstellung 1963 eröffnet und ersetzten die im Krieg zerstörten Ge-
wächshäuser. Sie besitzen eine Grundfläche von insgesamt 2.800 m² und eine maximale 
Höhe (Tropenhaus) von 13 m.  

Des Weiteren liegt im äußersten Süden des Plangebiets ein nicht öffentlicher Stellplatz direkt 
südlich des Altbaus der BLS, der ebenfalls überbaut werden soll. Dieser Bereich dient gegen-
wärtig als Zugang zum Campusgelände der BLS. 

Die Feuerwehrzufahrt für das Gelände liegt direkt südlich des Hauptgebäudes. Südlich des 
Dt.-Bank-Hall Neubaus ist derzeit eine Wendeschleife für die Feuerwehrfahrzeuge vorhanden. 
Die Feuerwehrzufahrt sowie Rettungswege werden über das Grundstück der BLS, d.h. über 
die Jungiusstraße organisiert.  

Die Zuwegung zu den Schaugewächshäusern ist durch eine Baulast gesichert. 
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Das Gelände der BLS verläuft von Nord nach Süd abfallend. Die Geländehöhe beträgt im 
nördlichen Bereich an der Marseiller Promenade ca. 17,50 m ü NHN und fällt bis zur Jungius-
straße bzw. bis zum Wallgraben um ca. 4,00 m auf ca. 13,75 m ü NHN ab. 

Sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plangebiets befinden sich zahlreiche Baudenkmale 
und Denkmal-Ensembles. Das im Plangebiet gelegene Hauptgebäude der BLS sowie die SGH 
inkl. dem sechseckigen Annex von Planten un Blomen sind eingetragene Denkmale. Darüber 
hinaus ist der südlich an das Flurstück 1999 (BLS-Gelände) angrenzende Bereich der Wallan-
lagen als Gartendenkmal (Botanischer Garten) gelistet. Im Bereich des südlichen Flügels des 
denkmalgeschützten Hauptgebäudes der BLS ist ein Bodendenkmal vorhanden. 

Im Untergrund des Grundstücks der BLS befinden sich ehemalige Bunkerlangen. Die über-
baubaren Flächen sind davon nicht betroffen. 

Im Norden des Plangebiets liegt die öffentliche Fläche der rückgebauten und verfüllten Mar-
seiller Straße. Nach Fertigstellung soll diese unter dem Namen Marseiller Promenade nur noch 
für Fußgänger und Radfahrer nutzbar sein. 

3. Zweck und Bedeutung der Planaufstellung 

Durch den Bebauungsplan Neustadt 51/ St. Pauli 46 soll eine Erweiterung der BLS ermöglicht 
sowie deren in der Vergangenheit im Rahmen einer Befreiung genehmigten Erweiterungsbau-
ten planungsrechtlich gesichert werden.  

Für die Erweiterung der BLS wurde von November 2020 bis April 2021 von der ZEIT-Stiftung 
und BLS im Einvernehmen mit der FHH, vertreten durch das Fachamt Stadt- und Landschafts-
planung, BSW, BWFG, BUKEA und BKM/DA ein hochbaulicher Realisierungswettbewerb mit 
freiraumplanerischem Anteil durchgeführt, welcher die genaue Lage und Ausgestaltung der 
neuen Baukörper zum Inhalt hatte. 

Da die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses nicht mit dem geltenden Planrecht vereinbar 
ist, soll ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden. Die Wettbewerbsergebnisse bilden 
die Grundlage für den Funktionsplan-Entwurf, der wiederum als Grundlage für den Bebau-
ungsplanentwurf Neustadt 51 /St. Pauli 46 dient.  

Des Weiteren soll die Marseiller Straße zwischen der Kreuzung Jungiusstraße und dem CCH 
mit dem neu zu schaffenden Planungsrecht entsprechend ihrer zukünftigen Nutzung festge-
setzt werden. Im Jahr 2015 wurde hierfür über einen Realisierungswettbewerb ein freiraum-
planerisches Konzept gefunden. Das Konzept setzt den Dag-Hammarskjöld-Platz, den CCH-
Vorplatz und den Platz an der U-Bahnstation Stephansplatz in Bezug zueinander und fügt 
diese Plätze sowie die umgebenden Parks räumlich und gestalterisch zusammen, so dass 
eine stimmige Abfolge von Plätzen und Grünbereichen entsteht. Der „Alte Botanischer Gar-
ten“ und „Planten un Blomen“ bilden hierbei das Zentrum und erhalten dadurch einen neuen 
attraktiven Vorbereich. Die Marseiller Straße nördlich der BLS wurde hierfür zurückgebaut und 
verfüllt und soll nach Fertigstellung nur noch für Fußgänger und Radfahrer nutzbar sein. 

4. Planungskonzept / Beschreibung des Vorhabens 

Das aus dem Qualifizierungsverfahren hervorgegangene städtebauliche Konzept für die Er-
weiterung der BLS nimmt die Baustruktur der Bestandsgebäude auf und fügt sich in der Hö-
henentwicklung und Dichte ein. Das Ensemble soll an beiden Enden so gefasst werden, dass 
damit attraktive Eingangssituationen entstehen.  
 
Der nördliche Neubau (Baufeld 1) im Anschluss an die Bibliothek und die Schaugewächshäu-
ser legt dabei den Schwerpunkt auf die Bedürfnisse der Studenten und die Mitarbeiter der 
Botaniknutzung. Hier soll ein fünfgeschossiger, zu den Schaugewächshäusern abgetreppter 
Baukörper entstehen. Das bestehende Gelbklinkergebäude soll abgebrochen und die dort vor-
handene Botaniknutzung in den Neubau integriert werden. 
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Der südliche Neubau (Baufeld 2) wird als repräsentativer Auftakt des Campus ausgebildet und 
bietet vordringlich Räumlichkeiten für die Öffentlichkeit, Verwaltung und Lehrende. Hier soll 
ein siebengeschossiger Solitär entstehen, welcher Bezüge zur bestehenden Rotunde des 
Hauptgebäudes der BLS herstellt. Die auf dieser Fläche derzeit vorhandenen Parkplätze sol-
len zukünftig in der geplanten Tiefgarage des Gebäudes untergebracht werden. Ebenfalls soll 
die derzeit im Gelbklinkergebäude auf Baufeld 1 untergebrachte KiTa in diesen Neubau ein-
ziehen. 
 
Die Neubauten sollen gemäß des Siegerentwurfs möglichst transparent und offen ausgebildet 
werden. Sie sollen in vorgefertigter Kreuzlagenholzbauweise in Kombination mit Massivholz-
stützen und nicht brennbaren Rettungswegen in Beton konstruiert werden. Nach aktuellem 
Stand sollen vorgehängte, gedämmte Fassadenpaneele aus Glas und Stahl zur Ausführung 
kommen. 

5. Planinhalte des Bebauungsplan-Entwurfs 

Der Bebauungsplan-Entwurf Neustadt 51/ St. Pauli 46 setzt sowohl die Bestandsbaukörper 
der BLS als auch die geplanten Neubauten analog zum alten Planrecht als Flächen für den 
Gemeinbedarf, mit der Zweckbestimmung „Hochschule“ fest. Im Bereich des Neubaukörpers 
auf Baufeld 2 wird aufgrund der geplanten KiTa die Zweckbestimmung „Hochschule“ durch 
„Soziale Einrichtung“ ergänzt. 
Der Bebauungsplan-Entwurf setzt sowohl den Altbau der Hochschule als auch die Erweite-
rungsbauten - das Deutsche-Bank-Hall-Gebäude und das Auditorium - mit baukörperbezoge-
nen Baugrenzen bestandsgemäß fest und sieht auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses 
die Neuausweisung von zwei Baukörpern vor.  

Das Bestandsgebäude der BLS steht unter Denkmalschutz (KD29191, Institutsgebäude 1904-
1906). Die Unterschutzstellung wird im Bebauungsplan-Entwurf entsprechend nachrichtlich 
übernommen.  

Die Erschließung des Flurstücks 1999 (BLS-Gelände, SGH) erfolgte bislang stets über die 
Jungiusstraße und soll auch zukünftig über diese ermöglicht werden. Zur Sicherung der Zu-
fahrt zu den Schaugewächshäusern (Feuerwehr, Versorgung SGH) und einer Versorgung der 
Mensa ist eine Ausweisung einer mit Geh- und Fahrrechten zu belastenden Fläche von 3,5 m 
Breite geplant. 

Für den Teilbereich der Schaugewächshäuser setzt der Bebauungsplan-Entwurf eine Flä-
che für den besonderen Nutzungszweck mit der Zweckbestimmung „Gewächshaus“ fest. Wei-
terhin sieht der Bebauungsplan-Entwurf die nachrichtliche Übernahme der Schaugewächs-
häuser als Denkmalschutz Einzelanlage (KD39107, 1962-1963) vor. Die im Geltungsbereich 
enthaltenen Teilflächen des Botanischen Gartens sind als Gartendenkmal (KD ID12097, Botan. 
Garten, 1962-1963) nachrichtlich übernommen.  

Der Teilbereich nördlich des BLS-Geländes wird entsprechend der Planung für die neue 
Marseiller Promenade teilweise als Parkanlage (FHH) und Teilweise als Straßenverkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung ausgewiesen (Fußgänger- und Radfahrerbereich, FHH). 

Die Straßen St. Petersburger Straße und Jungiusstraße werden als Straßenverkehrsflächen 
festgesetzt.  

Weitere Festsetzungen (u.a. Grundflächenzahl, Gebäudehöhen, Dachbegrünungen, Tiefgara-
gen) sind im weiteren Planungsprozess zu definieren.  

Zur Absicherung der wesentlichen Inhalte des Bebauungsplans – u.a. Nutzungsbausteine, 
Gestaltung und Umsetzung - soll zwischen dem Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung und 
der ZEIT-Stiftung als Vorhabenträgerin ein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden. 

Das Bebauungsplanverfahren Neustadt 51 / St. Pauli 46 wurde auf Basis der Drucksache des 
Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung im Stadtplanungsausschuss des Bezirksamtes 
Hamburg-Mitte in der Sitzung am 24.02.2021 eingeleitet.  
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Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden. 

6. Festsetzungen in verbindlichen Plänen 

Im Bebauungsplan St. Pauli 19/Neustadt 20/Rotherbaum 17 vom 10. November 1969 werden 
die Fläche des unter Denkmalschutz stehenden Hauptgebäudes der BLS sowie die südlich 
angrenzende Parkplatzfläche und ein Teilbereich der Fläche auf dem der Erweiterungsbau der 
BLS steht als Baugrundstücke für den Gemeinbedarf (Botanische Institute/FHH) festgesetzt. 

Die Marseiller Straße ist als Straßenverkehrsfläche festgesetzt, der gesamte übrige Bereich 
als Parkanlage. 

Von der Jungiusstraße zur heutigen Marseiller Promenade ist ein Leitungsrecht festgesetzt.  

7. Darstellungen im Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm 

Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet überwiegend „Flächen für den Gemeinbe-
darf“ und östlich angrenzend „Grünflächen“ dar. Überlagert wird die Gemeinbedarfsdarstellung 
mit dem Symbol „Einrichtung für Forschung und Lehre“. 
Das Landschaftsprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg vom 14. Juli 1997 
(HmbGVBl. S. 363) stellt für das Plangebiet überwiegend das Milieu „Öffentliche Einrich-
tung“ und östlich angrenzend „Parkanlage“ dar. 

Als milieuübergreifende Funktionen wird „Grüner Ring“ dargestellt. 

Die Fachkarte Arten- und Biotopschutz stellt für das Plangebiet den Biotopentwicklungsraum 
„Gemeinbedarfsflächen" (13b) und für einen südlichen und östlichen Teilbereich „Parkan-
lage“ (10a) dar. 

8. Abweichungen von Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm 

Die vorgesehenen Inhalte des Bebauungsplans werden aus dem Flächennutzungsplan und 
dem Landschaftsprogramm entwickelt.  

9. Etwaige planstörende Bauabsichten 

Die Realisierung des Freiraumplanerischen Wettbewerbs im Bereich der Marseiller Straße 
wird voraussichtlich von Juni 2021 bis Juli 2022 erfolgen.  

Ab August 2022 sollen nach derzeitiger Planung die Schaugewächshäuser für die Dauer eines 
Jahres saniert werden. 

Die Baumaßnehme „Revitalisierung CHH“ wurde Ende 2020 fertiggestellt. Restarbeiten und 
Inbetriebnahmen sollen in 2021 erfolgen. 

Die unterschiedlichen Baumaßnahmen werden zurzeit in einem nach Bedarf stattfindenden 
„Jour Fixe zur Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe“ aufeinander abgestimmt. 

10. Auswirkungen der Planung 

In Folge der Planung kommt es zu keiner zusätzlichen Flächenversiegelung, da das Plange-
biet zum Teil bereits im Bestand baulich oder als Parkplatzfläche genutzt wird und somit ver-
siegelt ist.  

Für den Naturhaushalt ergeben sich keine wesentlichen Beeinträchtigungen. 

Die auf Baufeld 1 und 2 geplanten Neubauten liegen innerhalb des Grünen Rings und sind 

somit nach dem „Vertrag für Hamburgs Stadtgrün“ ausgleichspflichtig. Die Quantität und die 

zu leistende Kompensation sind im weiteren Verfahren zu ermitteln.  
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11. Kostenbeteiligung, Flächenangaben 

Das Plangebiet ist circa 36.289 m2 groß. Davon werden circa 10.360 m² als Fläche für den 
Gemeinbedarf, circa 10.937 m² als private Grünfläche, circa 8.383 m² als öffentliche Grünflä-
che, circa 2.543 m² als Straßenverkehrsfläche und 4.066 m² als Straßenverkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung (Fußgänger- und Radfahrerbereich) festgesetzt.  

Die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses soll mit Hilfe eines städtebaulichen Vertrags 
zwischen dem Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung und der ZEIT-Stiftung als Vorhaben-
trägerin gesichert werden. 

12. Realisierung der Planung 

Eine zeitnahe Realisierung des Vorhabens wird angestrebt. Die Realisierung der Planung 
steht nach Abschluss des Planverfahrens auch aufgrund eines konkreten Interesses der BLS 
kurzfristig an.  

13. Vorliegende Fachuntersuchungen und Gutachten  

- Vorhandene Gutachten/Daten: 
- Baumbestand auf Baufeld 1 und 2 

14. Besondere Diskussionspunkte 

- Genaue Abgrenzung des Plangebiets, 
- Erforderlichkeit weiterer Fachgutachten (z.B. Entwässerung, Bodenuntersuchung, 

Schleppkurvennachweis) 
- Überarbeitungsbedarfe gemäß Jurysitzung 

- Lage Baukörper auf Baufeld 2 (Abstand zu Altbau BLS wird als eng wahrgenommen 
(Denkmalschutz), Verkleinerung Baukörpervolumen, Erhalt der Bestandsbäume), 

- Erdgeschoss des Gebäudes auf Baufeld 2 wirkt zu gedrungen, 
- Brandschutz (innere Erschließungswege der Gebäude auf beiden Baufeldern sind 

zu optimieren und der 2. Rettungsweg für alle Baukörper (auch Bestand) zu sichern), 
- Fassade Baufeld 2: Prüfung Materialität, hellere Gestaltung, 
- Überarbeitung Botaniknutzung auf Baufeld 1 (Funktion Anzuchtgewächshaus zu op-

timieren, Funktionalität Lagerflächen UG und Betriebshof), 
- Nachweis Kinderspielflächen, 
- Betroffenheit des Vertrags für Hamburgs Stadtgrün (Kompensation zu ermitteln) 
- Abstandsflächen, 
- Erschließung innerhalb des Grundstücks (Ausgestaltung, Dimensionierung), 
- Gestaltung des öffentlichen Straßenraums (Besucherparkplätze, Fußgänger- u. Radwege-

führung), 
- Prüfung der Erforderlichkeit zur Übernahme von Leitungsrechten aus dem bestehenden 

B-Plan St. Pauli 19 / Neustadt 20 / Rotherbaum 17 (Begünstigte: FHH, Deutsche Bundes-
post, Hamburgische Elektrizität-Werke AG, Hamburger Gaswerke GmbH, Hamburger 
Wasserwerke GmbH)  
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Die Größe der Rückhaltung auf den Grundstücken sowie die max. RW- Einleitmengen in das 
öffentliche Sielnetz müssen im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens unter der Beteiligung der 
Hamburger Stadtentwässerung im Einzelnen abgestimmt werden. 
 
Stellungnahme der Hamburger Wasserwerke (HWW): 

Gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf werden seitens der Hamburger Wasserwerke GmbH 

keine Einwendungen erhoben.  

Wir schicken Ihnen Auszüge aus unseren Bestandsplänen. Wie Sie daraus entnehmen können, 

sind Teilbereiche der gekennzeichneten Fläche von uns berohrt.  

Für die Richtigkeit unserer Unterlagen können wir keine Gewähr übernehmen. Setzen Sie sich 

deshalb bitte - insbesondere wegen der örtlichen Angabe aller unserer Anlagen - mit unserem 

zuständigen  

 Netzbetrieb Mitte, Ausschläger Allee 175, Tel: 7888-38990 
  
 
Wir bitten Sie, unsere bestehenden Anlagen bei Ihrer Planung zu berücksichtigen, damit 

kostspielige Leitungsumlegungen vermieden werden.  

Des Weiteren machen wir darauf aufmerksam, dass eine Wasserversorgung des im Plan 

erfassten Gebietes nur möglich ist, wenn wir rechtzeitig vor Beginn der zusätzlichen Bebauung 

einen formlosen Antrag auf Wasserversorgung mit näheren Angaben, aus denen sich der zu 

erwartende Wasserbedarf ergibt, erhalten. Zudem muss bei der Festlegung evtl. neuer 

Straßenquerschnitte ausreichender Raum für die Unterbringung unserer Versorgungsleitungen 

berücksichtigt werden. 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Anlagen: 

- Katasterauszug HSE  
- Katasterauszug HWW  
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Richtlinien [R] sind verbindlich und grundsätzlich bei der 
Planung und beim Entwurf von Stadtstraßen in Hamburg zu 
beachten. Ihre Inhalte stellen allgemein anerkannte Regeln 
der Technik dar und zeigen bewährte und wirtschaftliche 
Lösungen für Hamburg.

Wissensdokumente [W] geben einen in Hamburg bekann-
ten Arbeits- und Kenntnisstand wieder. Die Dokumente sol-
len für ausgewählte Themen sensibilisieren und dienen als 
Beispielsammlung und Orientierungshilfe bei Planung und 
Entwurf von Stadtstraßen in Hamburg.

ReStra - Regelungssystematik
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Das vorliegende Wissensdokument “Hinweise für eine 
wassersensible Straßenraumgestaltung” baut auf den 
Ergebnissen der Arbeitsgruppe Verkehrsplanung im 
Gemeinschaftsprojekt RISA (RegenInfraStrukturAnpas-
sung, 2009 bis 2014) der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (BSU) und HAMBURG WASSER (HW) auf [1]. 

Die AG Verkehrsplanung bildete eine der vier thematischen 
Arbeitsgruppen innerhalb von RISA. Sie beschäftigte sich 
unter wissenschaftlicher Begleitung des Institutes für Stadt-
bauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen schwer-
punktmäßig mit den verkehrsflächenbezogenen Aspekten 
des Themas Regenwasserbewirtschaftung in Hamburg.

Hintergrund 

Das Projekt RISA verfolgt das Ziel, Konzepte und Lösungen 
für einen zukunftsfähigen Umgang mit Regenwasser zu 
entwickeln, die einen angemessenen Überflutungs- und 
Hochwasserschutz sichern, den Gewässerschutz verbessern 
sowie die weitere Annäherung an einen naturnahen Was-
serhaushalt in Hamburg ermöglichen sollen. Damit soll 
den Herausforderungen begegnet werden, vor denen 
die Siedlungswasserwirtschaft in Hamburg aufgrund der 

zunehmenden Flächeninanspruchnahme, den Folgen des 
Klimawandels und der hohen Verkehrsdichte auf vielen 
Straßen steht.

Die anhaltende Versiegelung von Flächen hat spürbare 
Auswirkungen auf die Wasserhaushaltsbilanz in der 
Stadt. Mit der Zunahme des Oberflächenabflusses nimmt 
einerseits die Verdunstung ab. Gleichzeitig sinkt die Rate 
der Grundwasserneubildung und somit gegebenenfalls der 
Grundwasserspiegel (vgl. Abbildung 1). Auch die Gewässer 
in Hamburg werden durch die anhaltende Flächenversiege-
lung in der Stadt negativ beeinflusst. Es kommt vermehrt 
zu extremen Hochwasserspitzen mit erhöhten Fließge-
schwindigkeiten und zu Niedrigwasserständen durch die 
mangelnde Wasserzufuhr über das Grundwasser. Der prog-
nostizierte Klimawandel wird diese Situationen voraussicht-
lich weiter verschärfen [2].

Einen großen Teil der versiegelten Flächen in Hamburg 
bilden die Flächen des Straßenverkehrs. Die RISA-Arbeits-
gruppe Verkehrsplanung beschäftigte sich daher unter 
der Leitung des Amtes für Verkehr und Straßenwesen mit 
der Thematik der zukünftigen Straßenentwässerung. Im 

1. Einleitung

Blatt 1-1

Beispielhafte und vereinfachte Darstellung der Veränderung der Wasserhaushaltsgrößen mit zunehmender VersiegelungAbb. 1: 
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Fokus standen dabei die Fragen, welchen Beitrag Straßen 
zur Verbesserung der Überflutungsvorsorge und der 
Gewässerqualität in Hamburg leisten können und wie 
die Straßenräume entwässerungstechnisch verändert 
werden müssen, wenn aufgrund bestimmter Regenereig-
nisse die Straße zu einem entscheidenden Faktor bei der 
Entwässerung wird. 
Ausgehend von den Ergebnissen aus RISA und dem 
derzeitigen Kenntnisstand soll das vorliegende Wissens-
dokument der Planungspraxis in Hamburg als Arbeits- und 
Orientierungshilfe für eine wassersensible Straßenraumge-
staltung dienen und für einen anderen Umgang mit Wasser 

auf Verkehrsflächen sensibilisieren. 

Ausgangslage

Verkehrsflächen sind ein integraler Bestandteil der 
Hamburger Stadtlandschaft, der insgesamt einen Anteil 
von 12,5 Prozent an der Flächennutzung (vgl. Abbildung 2) 
hat. Den größten Teil der Verkehrsflächen nehmen Straßen, 
Wege und Plätze ein. Diese haben mit 7.295 Hektar einen 
Gesamtanteil an der Flächennutzung von 9,7 Prozent [3]. 
Die Stadt verfügt über ein Netz von rund 4.000 Kilometern 
Stadtstraßen, wovon ungefähr 558 Kilometer dem Haupt-
verkehrsstraßennetz zuzuordnen sind [4].

Die Straßeninfrastruktur in Hamburg wird aktuell mit 
mehreren Herausforderungen konfrontiert. Auf der 
einen Seite sind ein zunehmender Erhaltungsbedarf 
und wachsende Probleme durch Verkehrsemissionen zu 
bewältigen. Andererseits werden in der Planungspraxis 
stets höhere Anforderungen an die Verkehrssicherheit, an 

die Barrierefreiheit und an die gestalterischen Qualitäten 
öffentlicher Straßen, Wege und Plätze gestellt. 
Einen weiteren Aspekt, den es verstärkt bei der Planung 
und beim Entwurf von Straßen zu berücksichtigen gilt, 
bildet die Entwässerung von Verkehrsflächen. Dabei sind 
unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen, die zueinander 
in Konflikt stehen können: Einerseits muss als Beitrag zum 
Überflutungsschutz eine ordnungsgemäße und zügige 
Entwässerung der Straßenflächen gewährleistet sein. Da 
ein großer Teil der Hamburger Straßen, Wege und Plätze 
direkt über Gräben, Entwässerungsleitungen oder Siele in 
Oberflächengewässer entwässert, sind andererseits auch 
die Gewässerschutzziele entsprechend der wasserrechtli-
chen Bestimmungen einzuhalten.

Die aktuell zur Verfügung stehenden Klimaszenarien für 
Norddeutschland und Hamburg prognostizieren eine 
zunehmende Häufigkeit und Intensität sowohl von Starkre-
genereignissen als auch von längeren sommerlichen Tro-
ckenperioden. Dadurch werden die Herausforderungen für 
die Entwässerung von Straßen in den kommenden Jahren 
noch weiter wachsen. 

Die Anforderungen des Überflutungs- und Gewässerschut-
zes erfordern einen Paradigmenwechsel beim Umgang 
mit den Abflüssen von Straßenflächen in Hamburg. Es 
bedarf eines sensiblen und zukunftsfähigen Umgangs mit 
Regenwasser, der sowohl die zusätzliche Flächenversiege-
lung durch Neuerschließungen und Nachverdichtung als 
auch mögliche Veränderungen des Niederschlagsgesche-
hens infolge des Klimawandels mildert.

Anteile der Flächennutzung an der Gesamtfläche der Freien und Hansestadt HamburgAbb. 2:

Wasserflächen
Erholungs-

flächen Waldflächen
Sonstige

Gebäude- und 
Freiflächen

Landwirtschaft

Verkehrsflächen

37,8 % 24,6 % 12,5 % 8,1 % 7,7 % 6,2 % 3,1 %



Hinweise für eine wassersensible 

Straßenraumgestaltung
W

01/15

Die Veränderungen der Niederschlagscharakteristiken im 
Zuge des Klimawandels und die wachsenden Anforderun-
gen an die Gewässerqualität stellen künftig auch die Stra-
ßenplanung vor neue Aufgaben. Im Folgenden sollen die 
Handlungsfelder der Überflutungsvorsorge und des Gewäs-
serschutzes mit den sich daraus ableitenden Herausforde-
rungen für die Gestaltung sowie für die Entwässerung von 
Straßen näher skizziert werden.

2.1 Handlungsfeld Gewässerschutz
Niederschläge, die über bebaute und befestigte Flächen 
abfließen sind gemäß des Hamburgischen Abwassergeset-
zes (HmbAwG) bzw. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
als Abwasser zu betrachten. In vielen Bereichen Hamburgs 
wird dieses Abwasser in einem vom Schmutzwassersiel 
getrennten System gesammelt und ohne Behandlung in 
ein Gewässer eingeleitet. Durch große Investitionen in 
das Mischsystem über die Wasserschutzprogramme für 
Bille, Alster und Elbe konnte in den letzten Jahren erreicht 
werden, dass die Überläufe aus Mischsielen in die Gewässer 
auf ein Minimum begrenzt wurden. Demgegenüber besteht 
die Erkenntnis, dass auch unbehandelte Regenwasserab-
flüsse aus Trennsystemen hohe Schadstoffmengen in die 
Gewässer einbringen können. 

Insbesondere auf Straßen kommt es zur Anreicherung 
einer Vielzahl von Schadstoffen aus Rückständen der Treib-
stoffverbrennung sowie durch Brems- und Reifenabnut-
zung, Tropfverluste und Fahrbahnabrieb. Hinzu kommen 
Belastungen durch Laub, Pollen, Müll und Tierexkremente. 
Die Versiegelung von Straßenoberflächen führt zu einer fast 
vollständigen Ableitung von Niederschlagswasser über das 
Entwässerungssysteme in die Gewässer. 

Durch die Einleitung wird die SchadstofÈelastung der Ober-
flächengewässer und des Grundwassers erhöht. Die nicht 
organischen Schadstoffe (insbesondere die Schwermetalle 
Zink, Kupfer und Cadmium) sind nicht abbaubar, wodurch 
sich in vielen Hamburger Gewässern hoch belastete 
Sedimente ansammeln, die regelmäßig kostenintensiv 
entnommen und entsorgt werden müssten. Zudem können 
bei starken Regenereignissen hydraulische Stoßbelastungen 
Gewässerböden aufwühlen und dort ansässige Organismen 
zerstören.

Die Belastungskonzentration und -zusammensetzung von 
Straßenabflüssen ist komplex und von unterschiedlichen 
verkehrsbedingten Wirkgrößen abhängig. In der Regel 
ergibt sie sich aus der Summe mehrerer Wirkgrößen wie:

• dem Standort (dicht bebautes Gebiet oder offene 
Bauweise),

• der Nutzungsintensität der Straße (Verkehrsstärke, Ver-
kehrsfluss, Fahrzeugklassen), 

• der Häufigkeit der Straßen-, Wege- und Trummenreini-
gung und

• aus saisonalen Einflüssen (wie dem Einsatz von 
Streusalzen).

Zur Einschätzung der „Behandlungsbedürftigkeit“ von Stra-
ßenablaufwasser werden in der Praxis oft die durchschnittli-
che tägliche Verkehrsstärke (DTV) sowie die Wasserführung 
und die Güte des von der Einleitung betroffenen Gewässers 
herangezogen. Niederschlagsabflüsse von Straßen mit 
einer höheren DTV müssen in der Regel vor Einleitung 
in ein Gewässer behandelt werden. Bei kleinen, hoch 
belasteten Gewässern kann eine Behandlung bereits bei 
Straßen mit einer geringen Verkehrsstärke erforderlich sein. 
Die Einschätzung des Behandlungserfordernisses ist somit 
immer eine Einzelfallentscheidung.

Aufgrund der Vielzahl an Fließ- und Stillgewässern 
(Flüsse, Kanäle, Fleete, Bäche und Gräben) in Hamburg 
und deren Bedeutung für die Lebensqualität in der Stadt 
sowie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sollte dem 
Gewässerschutz in Hamburg ein besonderer Stellenwert 
beigemessen werden. Die Europäische Wasserrahmen-

2. Zukünftige Herausforderungen für die Entwässerung von Straßen in Hamburg
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Schadstofffahne im StraßenabflussAbb. 3: 
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richtlinie (EG-WRRL) und das deutsche Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) fordern eine Bewirtschaftung der Gewässer, bei 
der jede vermeidbare Beeinträchtigung ihrer ökologischen 
Funktionen unterbleibt. Entsprechend dieser Zielsetzung 
verlangt die EG-Richtlinie, dass alle Mitgliedstaaten ihre 
Gewässer in einen guten ökologischen Zustand bringen. 
Wird dieses Ziel nicht erreicht oder Ausnahmeregeln in 
Anspruch genommen, muss dies nachvollziehbar begründet 
werden.

Die Bestandsaufnahme der Hamburger Gewässer gemäß 
Artikel 4 der EG-WRRL hat ergeben, dass die Oberflächen-
gewässer der Stadt Qualitätsdefizite aufweisen [5]. In den 
Gewässern der Stadt haben sich in den letzten Jahrzehnten 
beträchtliche Mengen an Abflusssedimenten angesammelt. 
Dies ist zu einem erheblichen Anteil auf die Schadstoffzu-
fuhr von Straßen in die Gewässer zurückzuführen. Aufgrund 
der zum Teil hohen städtebaulichen Dichte und einem 
starken Verkehrsaufkommen kommt es an zahlreichen 
Einleitstellen in Hamburg zu erheblichen Schmutzfrachten 
in den Straßenabflüssen. Die SchadstofÑonzentrationen 
liegen dabei zum Teil weit über den Zielwerten des Gewäs-
serschutzes [ebenda].  Verschärft wird diese Problematik 
dadurch, dass viele Gewässer in Hamburg gestaut sind und 
dadurch nur geringe Fließgeschwindigkeiten und wenig 
Selbstreinigungsvermögen aufweisen.

2.2 Handlungsfeld Überflutungsschutz
Die globalen Klimamodelle lassen neben den Änderungen 
der Jahresdurchschnittstemperaturen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch zunehmende Häufigkeiten und 
Intensitäten lokaler Starkniederschläge erwarten. Auch 
für Hamburg sagen die regionalen Modelle eine größere 
Variabilität der Niederschlagsverhältnisse mit häufigeren 
und intensiveren Extremereignissen voraus. Zwar nimmt der 
Gesamtniederschlag im Sommerhalbjahr ab, dafür können 
einzelne Ereignisse lokal deutlich intensiver ausfallen.

Die Extremniederschläge und die daraus resultieren-
den Überflutungen können zu erheblichen Schäden 
führen. Urbane Nutzungen und städtische Infrastrukturen 
können durch Überflutungen nach Starkregenereignis-
sen wesentlich beeinträchtigt werden. Die Überlastung 
der zentralen Entwässerungssysteme und daraus resultie-
rende Überflutungen gefährden dabei sowohl die bauliche 
Substanz als auch den Betrieb technischer Infrastrukturen. 
Das Schadenspotenzial und die daraus folgende Anfälligkeit 
mancher Stadtbereiche von Hamburg werden im Zuge des 
Klimawandels und gleichzeitig statÚindender Nachverdich-
tungsprozesse weiter zunehmen.

Trotz aller Unsicherheiten der vorliegenden Prognosen 
erfordert der Klimawandel eine Anpassung des Siedlungs-
bestandes an zunehmende Starkregen. Diese kann sich 
jedoch nicht darauf beschränken, die Entwässerungssys-
teme auszubauen. Unterirdische Ableitungssysteme sind in 
der erforderlichen Größenordnung weder finanzierbar noch 
in Trockenperioden zu betreiben. Es wird kaum vermeidbar 
sein, dass an manchen Orten Wasser aus dem Sielnetz 
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Herausforderung Gewässerschutz
Grundsätzlich sollte die Beseitigung von Niederschlags-

wasser auf Straßen in Hamburg so erfolgen, dass die 

Gewässer nicht weiter beeinträchtigt werden. Eine 
der größten Herausforderungen besteht darin, direkte 

Einleitungen des Regenwassers von verschmutzten 
Flächen und die daraus resultierenden Schadstoff-
einträge in die Hamburger Gewässer so gering wie 

möglich zu halten. 
Es müssen Lösungen gefunden werden, welche die 
schädlichen Einflüsse der Straße auf den Wasserhaus-

halt vermindern. Dabei müssen die verschmutzten Nie-

derschlagsabflüsse von Straßen vor der Einleitung in das 
Trennsiel gereinigt werden, um somit Schadstoffeinträge 
ins Grundwasser und in die Hamburger Oberflächenge-

wässer effektiv zu reduzieren oder wenn möglich an das 
Mischwassersiel angeschlossen werden.

Sielüberstau als Folge eines StarkregenereignissesAbb. 4:
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austritt oder aufgrund der begrenzten Aufnahmekapazität 
der Trummen gar nicht erst in das Sielnetz gelangt. Extreme 
Starkregenabflüsse können somit nur auf der Oberfläche 
abgeleitet und zurückgehalten werden. Dieser Abfluss muss 
jedoch kontrolliert erfolgen, um Schäden zu minimieren. 

Für eine schadlose Ableitung von Niederschlagsspitzen 
an der Oberfläche haben Straßen eine große Bedeutung. 
Die Erkenntnis, dass sie bereits heute in den Regelwerken 
als Abflusswege definiert sind, eröffnet die Möglichkeit, 
den Blick auf bisher ungenutzte Synergien und Optimie-
rungspotenziale zu lenken. Verkehrsflächen stellen einen 
wesentlichen Bestandteil der Stadtentwässerung dar. 

Das Sielnetz liefert insbesondere für solche Bemessungs-
regen einen Grundbeitrag zur Überflutungsvorsorge, die 
(je nach Infrastruktur) ungefähr alle fünf bis zehn Jahre 
Jahre auftreten. Die Aktivierung von Verkehrsflächen zielt 
dagegen auf einen weitergehenden Überflutungsschutz für 
seltene Starkregen und/oder eine Schadensbegrenzung bei 
außergewöhnlichen Niederschlägen ab (vgl. Abbildung 5).

Die Notwendigkeit, Hamburg an zunehmende Starkrege-
nereignisse anzupassen ist aber nicht mehr alleine eine 

Angelegenheit der Stadtentwässerung, sondern eine 
kommunale Gemeinschaftsaufgabe, an der sich viele andere 
Disziplinen (Stadt- und Grünflächenplanung, Straßenbau, 
etc.) beteiligen müssen. Es sind also auch an der Oberfläche 
Maßnahmen zu ergreifen, mit denen künftige Beeinträchti-
gung durch Starkniederschläge vermieden bzw. abgemildert 
werden können.

Blatt 2-3

Herausforderung Überflutungsvorsorge
Durch den Rückhalt und durch eine kontrollierte 
oberflächige Ableitung der Abflüsse über Straßen, 
Wege oder Plätze kann ein wichtiger Beitrag zur 
Schadensminimierung im Siedlungsbestand geleistet 

werden. Wenn Straßen als komplementäre Fließwege 
anerkannt werden, sollte an geeigneten Stellen ein 

technischer Ausbau von Straßen parallel, eventuell 
sogar alternativ zum Ausbau des Sielnetzes in 
Erwägung gezogen werden, um insgesamt zu einer 
besseren Systemgemeinschaft zu gelangen. Dabei 
stellt sich die Herausforderung, die verkehrlichen Ein-

schränkungen und Konflikte nach Zeit und räumlicher 
Ausdehnung möglichst gering zu halten und unkontrol-

lierte Abflüsse auf Privatgrund zu vermeiden.

Elemente des Überflutungsschutzes in unterschiedlichen BelastungsbereichenAbb. 5:

Überstaufreiheit
Bemessungsregen

Überflutungsschutz
seltene Starkregen

Schadensbegrenzung
außergewöhnliche Starkregen

Öffentliches Entwässerungssystem & (dezentrale) Regenwasserbewirtschaftung

Aktivierung von Verkehrs- und Freiflächen

zusätzlicher technisch-konstruktiver Objektschutz

Beitrag zum Überflutungsschutz
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Blatt 2-4

2.3 Wassersensible Straßenraumgestaltung
Die oben skizzierten wachsenden Anforderungen des 
Überflutungs- und Gewässerschutzes machen einen 
veränderten Umgang mit den Abflüssen von Straßenflächen 
in Hamburg notwendig. Es bedarf einer „wassersensiblen“ 
Straßenraumgestaltung, die im Gegensatz zu dem bisher 
verfolgten Ansatz einer möglichst schnellen Ableitung 
in das Entwässerungsnetz das Ziel verfolgt, zunächst 
nach ortsnahen, dezentralen Lösungen zur Versickerung, 
Verdunstung, Nutzung sowie zur Speicherung und 
gedrosselten Ableitung von Regenwasser zu suchen. Eine 
entsprechende Gestaltung von Straßen bietet vielfältige 
volkswirtschaftliche Synergien, da statt in kostspielige 
Sielsanierungen in die Stadtgestaltung investiert wird. 
Gleichzeitig kann sie eine sozialverträgliche Entwicklung der 
Entwässerungsgebühr gewährleisten.

Ziel einer wassersensiblen Straßenplanung sollte es sein, 
im Sinne einer kommunalen Gemeinschaftsaufgabe einen 
Beitrag dazu zu leisten, Abflussspitzen in Gewässern zu 
vermeiden, die Gewässerqualität zu verbessern und dem 
Ziel eines naturnahen hydrologischen Kreislaufs möglichst 
nahe zu kommen. Die Straße stellt somit einen zusätzlichen 
Baustein der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung 
dar, aus dem sich vielseitige Möglichkeiten ergeben, die 
Straßenraumgestaltung und die Aufenthaltsqualität im 
Straßenraum zu verbessern. Allerdings müssen dabei 
die verkehrlichen Ansprüche an eine Straße nach wie vor 
gewahrt werden. Das auf der Straßenoberfläche anfallende 
Regenwasser sollte grundsätzlich die Benutzbarkeit und 
den Bestand der Straße möglichst wenig beeinträchtigen.
Beim Neubau einer Straße bieten sich umfangreiche 

Möglichkeiten für eine wassersensible Gestaltung. Der 
Umgang mit Regenwasser im Straßenraum sollte daher 
hier frühzeitig in die Straßenplanung einbezogen werden. 
Schwieriger stellt sich die Situation dagegen im bestehenden 
Straßennetz dar. Es ist offensichtlich, dass die wassersen-
sible Umgestaltung einer Straße im Bestand aus rein ent-
wässerungstechnischen Beweggründen in Zeiten knapper 
Mittel sehr unwahrscheinlich ist. Jedoch bieten sich viele 
Gelegenheiten zur Straßenumgestaltung aufgrund anderer 
Baumaßnahmen, die als Ausgangspunkt für eine kleinteilige 
oder umfassende Veränderung der Straßenentwässerung 
genommen werden könnten. Hierzu zählen beispielsweise:

• die „endgültige Herstellung“ einer Straße (BauGB)
• allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen
• die vollständige Erneuerung der Straße aufgrund sub-

stanzieller Mängel oder verkehrlicher Erfordernisse 
(z.B. Entschärfung von Unfallhäufungsstellen)

• Ein- oder Rückbau von ÖPNV-Trassen oder Radwegen
• Leitungsverlegungen oder
• Baumpflanzungen im Straßenraum.

Bei einer wassersensiblen Straßenraumgestaltung sollten 
verstärkt auch Aspekte der Unterhaltung von Entwässe-
rungssystemen berücksichtigt werden. Hierzu zählen bei-
spielsweise die Wechselwirkungen zwischen Bepflanzung 
und Straßenabfläufen sowie die Sicherstellung der Zugäng-
lichkeit von Anlagen der Straßenentwässerung. Auch eine 
Anpassung der Reinigungszyklen und -intensitäten sollte 
ortsspezifisch in Erwägung gezogen werden.  

Überflutung als Folge verstopfter Trummen

Herausforderung Straßenraumgestaltung
In Zukunft sollte bei der Straßenraumgestaltung  in 
Hamburg grundsätzlich ein größeres Augenmerk 

auf das Thema der Straßenentwässerung und deren 

Betrieb gelegt werden. Sowohl beim Neubau als 
auch beim notwendigen Umbau von Straßen sollte 
geprüft werden, inwieweit durch eine entspre-

chende wassersensible Gestaltung des Straßenrau-

mes Synergien mit der Überflutungsvorsorge und 
mit dem Gewässerschutz erzielt werden können. Das 
Niederschlagswasser sollte dabei die Benutzbarkeit 
und den Bestand der Straße möglichst wenig beein-

trächtigen.

Abb. 6:
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3. Bausteine einer wassersensiblen Straßenraumgestaltung
Eine wassersensible Straßenraumgestaltung umfasst eine 
Vielzahl von Maßnahmen und Methoden der Straßenent-
wässerung, die in der Regel vielfältig kombiniert werden 
können. Die Auswahl der am besten geeigneten Methode 
zur Straßenentwässerung ist dabei abhängig von: 

• den Niederschlags- und Zuflussmengen vor Ort
• der Überflutungsgefahr und den Schadensrisiken
• den topografischen Verhältnissen (Gefälle der Straße) 
• der Versickerungsfähigkeit der Böden
• dem Abstand zu Oberflächengewässern
• dem Zustand und der Sicherheit der Gewässer
• den Anforderungen des Gewässerschutzes
• den Platzverhältnissen vor Ort und 
• der Verkehrsbelastung/-fluss (Schadstoffmenge).

Vor dem Hintergrund der Ziele des Überflutungsschutzes, 
des Gewässerschutzes und des Erhalts eines naturnahen 
Wasserhaushaltes müssen wassersensibel gestaltete 
Straßen die folgenden Funktionen erfüllen:

1. die oberirdische Ableitung der Niederschläge
2. der Rückhalt und die Versickerung des Regenwassers und
3. die Behandlung belasteter Straßenabflüsse.

Die drei Bausteine stützen sich auf unterschiedliche Systeme, 
die im Folgenden zur Orientierung kurz aufgezeigt werden. 
Dabei werden die Anwendungsbereiche der jeweiligen Ent-
wässerungsmethoden abgegrenzt und ein Überblick über 
die wichtigsten Systemanforderungen gegeben. Darüber 
hinaus werden die unterschiedlichen Bauweisen und 
Methoden hinsichtlich ihrer Kosten und ihrer Wirksamkeit 
zur Zielerreichung aus Sicht der Siedlungswasserwirtschaft 
bewertet.

Die Angaben ersetzen keine bautechnischen Richtlinien, 
sondern sollen einen Überblick über den Stand des Wissens 
geben. Auf weiterführende technische Regelwerke und 
konkrete Informationen zur Umsetzung der verschiedenen 
Entwässerungsmethoden wird verwiesen.

Die genannten Kosten für die Herstellung der unterschied-
lichen Entwässerungssysteme basieren auf einer Literatur-
recherche sowie auf Angaben vereinzelter Hersteller. Sie 
bilden somit nur Orientierungswerte und ersetzen keine 
projektbezogene Preiskalkulation.

Blatt 3-1

Straßenbegleitender Versickerungsstreifen

Tiefbeet im Gehwegbereich

Gepflasterte Muldenrinne zur Ableitung in eine Grünfläche

Entwässerung über eine offene Kastenrinne

Abb. 7:

Abb. 8:

Abb. 9:

Abb. 10:
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3.1 Oberirdische Ableitung

Standardelemente der Längsentwässerung
Die oberirdische Ableitung von Regenwasser auf Straßen 
erfolgt über Straßenmulden, -gräben oder –rinnen. Die 
Funktion dieser Systeme ist der Transport des Regenwassers 
in die Straßenabläufe (Trummen), in ein Gewässer oder in 
Versickerung-, Rückhalte- und Behandlungsanlagen.
Aus Sicht der dezentralen naturnahen Regenwasserbewirt-
schaftung ist grundsätzlich immer eine Straßenmulde als 
Ableitungselement zu bevorzugen. Allerdings muss in der 
Praxis aus Gründen der Hydraulik, der Topographie oder der 
Flächenverfügbarkeit, zur Längsentwässerung häufig auf 
Gräben oder Rinnen zurückzugegriffen werden.
In Hamburg werden im Straßenraum standardmäßig je 
nach Längsneigung der Fahrbahn Bord- oder Pendelrinnen 
verwendet. Muldenrinnen werden überwiegend in Fuß-
gängerbereichen und auf Mischverkehrsflächen eingesetzt. 
Sie können dort einen Beitrag zur Verkehrsberuhigung 
liefern oder als Gestaltungsmittel zur Gliederung unter-
schiedlicher Oberflächenmaterialien dienen. Der Einsatz 
geschlossener Rinnensysteme beschränkt sich aufgrund des 
vergleichsweise hohen Unterhaltungsaufwandes meist auf 
Tunnelbereiche (Schlitzrinnen) und Grundstückszufahrten 
(Kastenrinnen), an denen eine Überfahrbarkeit der Rinnen 
gewährleistet sein muss.
Durch eine oberirdische Ableitung des Niederschlages 
wird Regenwasser in der Stadt erlebbar. In Wohn- und 
Aufenthaltsbereichen kann Wasser als Gestaltungs- oder 
Spielelement genutzt werden. Andernorts sind bei der 
Gestaltung der Längsentwässerung (in Abhängigkeit von der 
Art und Nutzungsintensität der Straße) immer Aspekte der 
Verkehrssicherheit, des Nutzungskomforts (Kfz, Radfahrer 
und Fußgänger) und der Barrierefreiheit zu beachten.

Straßenabläufe (Trummen)

Bei der Bemessung von Straßenabläufen werden in der 
Praxis die Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: 
Entwässerung (RAS-Ew) herangezogen, die von einem sta-
tistischen Bemessungsregen mit einer Wiederkehrzeit von 
einem Jahr und einer Dauer von 15 Minuten ausgehen. 
Extreme Regenereignisse liegen erheblich über diesen 
Bemessungsannahmen, so dass sich bei stärkeren Nie-
derschlägen schnell ein Wasseraufstau im Straßenraum 
einstellen kann. Zudem wird die Leistungsfähigkeit (bzw. 
das Schluckvermögen) vieler Straßenabläufe meist einge-

Blatt 3-2

Straßengraben

Bordrinne

Muldenrinne

Schlitzrinne 

Elemente der oberirdischen Ableitung

Straßenmulde 

Abb. 11:
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schränkt durch Verstopfungen der Roste und der Ablauf-
leitungen. Für den Normalfall empfehlen die RAS-Ew 
eine Einzugsfläche von ca. 400 m2 je Trumme. Im Sinne 
der Starkregenvorsorge sollte in Bereichen mit erhöhten 
Überflutungsgefahren - neben einer Anpassung der Rei-
nigungszyklen - unter Umständen auch die Erhöhung der 
Trummenanzahl (reduzierte Einzugsfläche) oder der Einsatz 
von Systemen mit einem erhöhten Schluckvermögen in 
Erwägung gezogen werden [6]. Absehbare Konflikte, z.B. die 
Verstopfung von Trummen unter Straßenbäumen, sollten 
möglichst bereits bei der Planung berücksichtigt werden.

Notentwässerung bei Starkregen (die Straße als Fließweg)
Bei seltenen und außergewöhnlichen Starkregenereignis-
sen wird auch in Zukunft an mancher Stelle im Stadtgebiet 
Regenwasser aus den Sielen austreten (bzw. nicht in diese 
eintreten) und sich den physikalischen Gesetzmäßigkeiten 
folgend seinen Weg an der Oberfläche suchen. Um Schäden 
durch Wasser zu minimieren, sollte in Bereichen, in denen 
die Überflutungsanalysen erhöhte Risiken feststellen, über 
die normale Entwässerung der Straße hinaus auch die 
Inanspruchnahme des Straßenkörpers als hydraulisches 
Infrastrukturelement bzw. als Fließmulde bei außerge-
wöhnlichen Regenereignissen geprüft werden. Dies kann 
beispielsweise durch den gezielten Einsatz von Hochborden 
und Rampen (an Kreuzungen und Grundstückszufahrten) 
oder durch die Einrichtung eines umgekehrten Dachprofiles 
mit einer Mittelrinne erreicht werden [7].

Bei einem normalen Regen wird das Regenwasser über die 
üblichen Ableitungselemente gezielt den Trummen, den 
Versickerungs- oder den Behandlungsanlagen zugeführt. 
Dadurch kann eine Reinigung des oft zu Beginn eines 
Regenereignisses vermuteten stärker verschmutzten Nie-
derschlagswassers (first flush) gewährleistet werden. Die 
weniger behandlungsbedürftigen Abflussspitzen werden in 
seltenen Fällen über die Straße auf eine Grünfläche geleitet 
oder diffus einem Oberflächengewässer zugeführt.

Es ist zu prüfen, ob das Niederschlagswasser schadlos auf 
der Straße abgeleitet werden kann und ob im Tiefpunkt 
ein Bereich zur Versickerung oder ein Gewässer vorhanden 
ist, das sich zur Einleitung eignen würde. Außerdem ist 
(insbesondere bei der Direkteinleitung in ein Gewässer) die 
Behandlungsbedürftigkeit in Abhängigkeit von der Straßen-
kategorie (gem. RASt) bei der Abwägung zu berücksichtigen. 

Blatt 3-3

Notwasserweg

Straße als Gerinne (umgekehrtes Dachprofil)

Straße als Gerinne (Dachprofil mit Hochborden)

Querneigung zum Straßenrand

Kastenrinne 
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Blatt 3-4

Element Anwendungsbereich / Einsatzkriterien Flächenbedarf im
Straßenprofil

Normen
Hinweise

Straßenmulde • ausreichende Platzverhältnisse

• verbesserter Abfluss durch glatte Sohlenbefestigung oder 

Vergrößerung des Sohlgefälles

• bei starkem Gefälle sind Gefällestufen zur Erosionsminderung 

einzurichten

Regelbreite 1,0 - 2,5 m • RAS-Ew

• RiStWag

• DWA A138

Straßengraben • bei hohem Abflussaufkommen, eingeschränkten Platzverhältnissen 

und starkem Gefälle

• verbesserter Abfluss durch glatte Sohlenbefestigung oder 

Vergrößerung des Sohlgefälles

Mindestbreite 0,5 m RAS-Ew

RiStWag

Bordrinne • Regelbauweise bei Längsneigung der Fahrbahn ≥  0,4% Breite 0,30 m • ER 4 Anlage 6

• DIN 1340/1343 

Pendelrinne • Regelbauweise bei Längsneigung der Fahrbahn <  0,4 %

• kombinierte Pendelrinne: nur in Straßen der Belastungsklasse Bk 

0,3 (ehemals Bauklassen V und VI) gem. ER 1

Breite 0,30 m • ER 4 Anlage 7

• DIN 1340/1343

• ER 4 Anlage 8

(kombinierte 

Rinne)

Muldenrinne • überwiegend in Fußgängerbereichen (dort Regelbauweise)

• zur Unterteilung von Mischverkehrsflächen geeignet

• Überfahrbarkeit muss gewährleistet sein

• Gestaltungsmittel zur Trennung unterschiedlicher Oberflächenma-

terialien

• in der Regel gepflastert (in verkehrsberuhigten Bereichen einheitli-

ches Material möglich)

Breite 0,30 - 0,50 m • ER 4 Anlage 9

Kastenrinne • für abflussschwache Straßenoberflächen oder für Nebenflächen 

und Grundstückszufahrten geeignet (Sohlgefälle unabhängig von 

Straßengefälle)

• Einbau quer zur Fließrichtung

• zulässige Radlasten gemäß DIN EN 1433 sind zu berücksichtigen 

(PKW = Klasse B, LKW = Klasse D) 

Breite ca. 0,15 - 0,50 m • ER 4 Anlage 10

• DIN EN 1433

• DIN 19580

Schlitzrinne • abflussschwache Straßenoberflächen insb. in Tunnelrampen und 

–strecken

• Flächen mit hohen Radlasten 

• ungeeignet für Radverkehrsflächen!

Breite ca. 0,15 - 0,80 m

Schlitzbreite 13 - 30 mm

• ER 4 Anlage 10

• DIN EN 1433

• DIN 19580

Querneigung  zum 
Straßenrand

• breitflächige Entwässerung zum Straßenrand (über Schulter)

• in Kombination Grünstreifen oder Seitengräben zur Aufnahme und 

Versickerung der Straßenabflüsse 

keiner (Nutzung der 

vorhandenen Straßenfläche) 

Entwässerung über 
Straßenfläche oder 
Notwasserwege 

• Bereiche mit hoher Überflutungsgefahr und  Schadenspotenzial

• Ableitung von Starkregenspitzen in Versickerungsanlagen oder in 

ein Oberflächengewässer im Tiefpunkt

• Verkehrsaufkommen, Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit sind 

zu berücksichtigen

keiner (temporäre 

Mitbenutzung der 

vorhandenen Straßenfläche 

oder Wege)

• RISA-Gutachten 

zur AG Ver-

kehrsplanung 

[8]

Elemente zur oberflächigen Ableitung von StraßenabflüssenTab. 1:
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Blatt 3-5

Straßenmulde

Entwässerungsgraben

Bordrinne

Muldenrinne

Abb. 12:

Abb. 13:

Abb. 14:

Abb. 15:
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Blatt 3-6

Offene Kastenrinne

Geschlossene Kastenrinne

Schlitzrinne

Ableitung über die Schulter

Abb. 16:

Abb. 17:

Abb. 18:

Abb. 19:
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Blatt 3-7

Kosten Wirksamkeit

Herstellung

(in €/m2 pro A
u
)

Unterhalts-

aufwand

Überflutungsschutz Gewässerschutz naturnaher Wasserhaushalt

Ableitung Rückhalt stofflich hydraulisch Verdunstung Versickerung

Unbefestigte Mulde ca. 30 €/m mittel •• •••• ••• •••• ••• •••

Gedichtete Mulde ca. 80 €/m mittel ••• ••• • ••• •• -

Unbefestigter Graben ca. 30 €/m mittel ••• ••• •• ••• ••• •••

Gedichteter Graben ca. 80 €/m mittel •••• •• • •• •• -

Bord-/Pendelrinne ca. 40-50 €/m sehr gering •••• - • • - -

Muldenrinne ca. 70-80 €/m gering •••• - • • • -

Offene  Kastenrinne ca. 150-200 €/m gering ••••• • • • • -

Geschl. Kastenrinne ca. 300 €/m hoch ••••• • • • - -

Schlitzrinne ca. 150-400 €/m sehr hoch ••••• • • • - -

Querneigung zum Rand k.A gering ••••• • • •• • -

Notentwässerung k.A gering ••••• •• • •• • -

Straßenbegleitende Muldenkaskaden Abb. 20:

Beispielhafter Vergleich der Elemente hinsichtlich Kosten (Anhaltswerte) und Wirksamkeit bzgl. der wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen

Legende:   • = sehr gering     •• = gering     ••• = mittel     •••• = hoch     ••••• = sehr hoch

Tab. 2:
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3.2 Versickerung und Retention

Versickerung und Einleitung
Wo die natürlichen Bodenverhältnisse dies ermöglichen, ist 
es anzustreben, das auf der Straße anfallende Regenwasser 
vor Ort zu versickern. Die Methode ist dabei abhängig von 
der Versickerungsfähigkeit des Bodens, vom Grundwasser-
stand, von der SchadstofÈelastung der Abflüsse und vom 
Platzangebot im Straßenraum bzw. im Umfeld. Grundsätz-
lich muss immer der Schutz des Grundwassers und der 
anliegenden Bebauung gewährleistet sein. Auf Altlastflä-
chen oder in Bereichen mit wassergefährdenden Stoffen ist 
eine Versickerung daher in der Regel ausgeschlossen.
Der Flächenbedarf für Versickerungsanlagen ergibt sich 
neben der Sickerfähigkeit (kf-Wert) des Bodens aus dem 
Verhältnis der Versickerungsfläche zur angeschlossenen Ver-
kehrsfläche. Die Bemessung sollte immer durch Fachplaner 
erfolgen. Versickerung kann einerseits breitflächig über 
wasserdurchlässige Beläge sowie in Grünflächen, Mulden 
oder Tiefbeeten erfolgen. Bei eingeschränkten Platzver-
hältnissen bietet sich eine linienförmige oder punktuelle 
Versickerung in Rigolen, Rohren bzw. notfalls in Schächten 
an. Diese Anlagen werden bei Straßenwasser jedoch nur in 
Ausnahmefällen mit Vorreinigung (siehe Kapitel 3.3) oder 
für die Abflüsse nicht befahrener Straßenbegleitflächen 
(z.B. Gehwege) zugelassen. Sie bedürfen in der Regel einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Eine flächige Versickerung mit 
Bodenpassage ist meist erlaubnisfrei. In Wasserschutzge-
bieten gelten Sonderregeln.
In Bereichen mit nicht versickerungsfähigen Böden bildet 
die offene oder geschlossene Einleitung des Straßenwas-
sers in das öffentliche Misch- oder Regenwassersiel, in 
Straßenentwässerungsleitungen oder direkt in das nächst-
gelegene Oberflächengewässer die einzige Möglichkeit der 
Entwässerung. Das Einleiten bedarf dabei einer wasserrecht-
lichen Erlaubnis nach §§ 8ff. und 54ff. WHG, bei der durch 
die zuständige Wasserbehörde die Behandlungsbedürf-
tigkeit der Abflüsse ermittelt wird. Einen Sonderfall bilden 
offene oder verrohrte Straßengräben. Die Art der Erlaubnis 
für eine Einleitung ist jeweils davon abhängig, wohin der 
Graben entwässert. Die direkte Einleitung in ein oberirdi-
sches Gewässer kann breitflächig oder punktuell erfolgen. 
Vorzugsweise sollte jedoch die Einrichtung mehrerer Ein-
leitungsstellen angestrebt werden. An diesen Stellen sind 
die Gefahren von Erosion und Rückstau möglichst gering zu 
halten.

Blatt 3-8

Flächenversickerung durch bewachsenen Boden

Versickerung über Mulden 

Mulden-Rigolenversickerung

Rigolenversickerung (i.d.R. Vorbehandlung erforderlich)

Rohr-Rigolenversickerung (i.d.R. Vorbehandlung erforderlich)

Elemente zur Versickerung und RetentionAbb. 21:
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Rückhalt
Bei Starkregenereignissen kann es in gefährdeten Bereichen 
notwendig sein, hohe Abflussspitzen oder überstauendes 
Regenwasser aus den Trennsielen gezielt an der Oberfläche 
zwischenzuspeichern. Ziel ist es, einerseits das Sielnetz und 
die Gewässer durch Drosselung der Abflüsse hydraulisch zu 
entlasten und andererseits Schäden an Gebäuden durch 
oberflächig eindringendes Regenwasser zu minimieren.
Die Bauwerke der zentralen Regenwasserrückhaltung 
und -behandlung erreichen bei außergewöhnlichen Nie-
derschlagsereignissen schnell ihre Kapazitätsgrenzen. Bei 
extremeren Starkregen sollten daher auch Verkehrs- und 
Freiflächen gezielt zum Wasserrückhalt einbezogen werden. 
Die Möglichkeiten der Retention im Straßenraum sind dabei 
vor allem von der Flächenverfügbarkeit an der Oberfläche 
abhängig. Sofern sich im Straßenseitenraum Bereiche dafür 
anbieten, können selbständige Rückhalteflächen wie Reten-
tionsmulden oder –gräben eingerichtet werden. In dicht 
bebauten Gebieten kann in gefährdeten Bereichen dagegen 
die „Mitbenutzung“ bestehender Flächen mit einer anderen 
Hauptfunktion in Erwägung gezogen werden. Potenzielle 
Bereiche für eine solche multifunktionale Lösung stellen 
beispielsweise Grünflächen, Parkplätze oder Spiel- und 
Sportflächen dar [9; 10]. 

Grundsätzlich ist bei der Mitbenutzung von Flächen zum 
kurzzeitigen Wasserrückhalt bei Starkregen auf eine 
ausreichende Verkehrssicherheit und auf Belange der Bar-
rierefreiheit zu achten. Mögliche temporäre Komfortein-
schränkungen sind vor Ort mit den Schadenspotenzialen 
gegenüber Überflutungsschäden abzuwägen. Bieten sich 
an der Oberfläche keine geeigneten Flächen für einen 
ausreichende Rückhalt von Abflussspitzen, sollten eventuell 
Retentionsmöglichkeiten unter den Verkehrsflächen (z.B. 
gedichtete Rigolen oder Staukanäle) geprüft werden. Auch 
kombinierte Lösungen sind denkbar. Die Größe der Rückhal-
teanlage ergibt sich aus der zu erwartenden Wassermenge 
bei einem Starkregen und der aus Sicht des Überflutungs-
schutzes geforderten Überlaufsicherheit. Auch hier sollte 
die Bemessung immer durch Fachplaner erfolgen. In der 
Regel sollte das Regenwasser nicht länger als einen Tag 
zurückgehalten werden, bevor es verdunstet, versickert 
oder gedrosselt in das Siel oder ein Gewässer geleitet wird. 
Ein Dauereinstau sollte möglichst vermieden werden, um 
Algenbildung und eine Geruchsbelästigung auszuschließen 
[ebenda]. 

Blatt 3-9

Versickerung und Retention in Tiefbeeten

Baumscheiben mit Rückhaltevermögen

Wasserdurchlässige Straßenbeläge

Temporärer Rückhalt im Straßenraum 

Sickerschächte (i.d.R. Vorbehandlung erforderlich)
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Elemente zur Versickerung und Retention von StraßenabflüssenTab. 3:

Element Anwendungsbereich / Einsatzkriterien Flächenbedarf im
Straßenprofil

Normen
Hinweise

Flächenversickerung 
durch bewachsenen 

Boden (ohne Aufstau 
und Speicherung)

• bei hoher Wasserdurchlässigkeit (kf = 1*10-3 bis 1*10-4 m/s) 

• auch bei geringen Grundwasserflurabständen möglich (Der Min-

destabstand beträgt 1 Meter) 

• erhöhter Flächenbedarf

• gleichmäßige Zufuhr über offene Rinnen oder Quergefälle

mindestens 25 bis über 100%  

der angeschlossenen abfluss-

wirksamen Fläche

• DWA A 138

• RAS-Ew

• RiStWag

• DIN 18919 

(Grünpflege)

Versickerung über 
Mulden oder Gräben

• z.B. in Mittel und Seitenstreifen (maximale Muldentiefe b/5)

• Wasserdurchlässigkeit: kf = 5*10-3 bis 5*10-6 m/s

• Kombination mit Rückhalt möglich (Einstau maximal 24h) 

• Bedarf an Querriegeln (Kaskaden) bei starkem Gefälle

10-20% der angeschlossenen 

abflusswirksamen Fläche

• DWA A 138

• RiStWag

• DIN 18919 

(Grünpflege)

Rigolenversickerung und 
Rohrversickerung 
(offen oder geschlossen)

• flächige oberirdische Beschickung oder punktuelle Rohreinleitung

• z.B. unter Parkplätzen, Straßen , Grünflächen bei beengten Platz-

verhältnissen und schlecht durchlässigem Oberboden

• Kombination mit Rückhaltung möglich

• nur mit Vorreinigung oder für nicht befahrene Straßenbegleitflä-

chen, z.B. Gehwege (außerhalb Spritzfahnenreichweite) zugelassen

offene Rigole: 6-7% der ange-

schlossenen Fläche

geschlossene Rigole: Rohr-

durchmesser min. DN 300

• DWA A 138

• RiStWag

Mulden-Rigolenversi-
ckerung

• bei weniger durchlässigem Oberboden kf = 1*10-5 bis 1*10-6 m/s

• bei beengten Platzverhältnissen (Vorteil gegenüber Mulde: 

höheres Retentionsvolumen) 

• Nur mit ausreichender Vorreinigung über Bodenpassage zulässig

ca. 8-12% der angeschlosse-

nen abflusswirksamen Fläche

• DWA A 138

• RiStWag

Tiefbeet- und Baum-

scheibenversickerung
• im Bereich der Fahrbahnflächen (Verkehrsberuhigung) oder im 

Seitenraum der Straße zum Ausgleich von Zuflussspitzen

• z.B. Vorschaltung eines Absetzraumes zum Grobstoffrückhalt.

• dichte, einstau- und trockenresitente Bepflanzung der Beete

ca. 3 - 5 % der angeschlosse-

nen abflusswirksamen Fläche 

(variable Grundrissform)

• DWA A 138

• RiStWag

Sickerschächte • nur bei hohem Grundwasserflurabstand (min. > 1,50m von Sohle) 

• Einsatz nur bei zwingenden Gründen (z.B. Platzmangel)  

• Kf (unterhalb Schacht) ≥ 1x10-3 m/s 

• Erhöhung des Speichervermögens durch Verbindung mehrerer 

Schächte zu Sickergalerie oder Kombination mit Mulde und Rigole 

Wurzelabstand beachten

• nur mit Vorreinigung oder für nicht befahrene Straßenbegleitflä-

chen (außerhalb der Reichweite von Spritzfahnen) zugelassen

< 2% der angeschlossenen 

abflusswirksamen Fläche

• DWA A 138

• RiStWag

Wasserdurchlässige 
Straßenbeläge 
(Pflaster, Asphalt, 
Drainbeton)

• Bei unzureichenden Flächen für Versickerung im Seitenraum

• Besonders geeignet für Belastungsklasse ≤ Bk 0,3 nach den ER 1 

sowie für sonstige Verkehrsflächen (ansonsten Einzelfallprüfung)

• eingeschränkte Anwendung in Wasserschutz- und Altlastgebieten 

• Schub- und Torsionsbeanspruchungen vermeiden (z.B. durch 

schräge Anordnung von Stellplätzen

• Bepflanzung im Umfeld abwägen (Durchwurzelung, Laubfall) 

• Durchlässigkeit des verdichteten Baugrundes kf ≥ 3x10-5m/s bzw. ki 

≥ 5x10-5  (Mindestabstand zum Grundwasser ≥ 1m)

kein zusätzlicher Flächen-

bedarf

• M VV (FGSV)

• ER 1

• RiStWag

Temporärer Rückhalt im 
Straßenraum

• Bereiche mit hoher Überflutungsgefahr und Schadenspotenzial

• Unterstützung durch Erhöhung der Borde, Profilanpassungen (z.B. 

V-Profil) oder Verkehrsberuhigungselemente

• Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit berücksichtigen

keiner (temporäre 

Mitbenutzung der 

vorhandenen Straßenfläche

• Gutachten 

zur RISA-AG 

Verkehrspla-

nung [8]
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Flächenversickerung durch den bewachsenen Boden

Straßenbegleitende Versickerungsmulde

Versickerung der Gehwegabflüsse in Rigolen

Straßenentwässerung in bepflanzte Versickerungsmulde

Abb. 22:

Abb. 23:

Abb. 24:

Abb. 25:
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Versickerung über Tiefbeete mit Rigolen im Straßenraum

Versickerung über Baumscheiben

Durchlässige Beläge im Bereich von Stellplätzen

Schaffung von Retentionsraum durch Fahrbahnabsenkung

Abb. 26:

Abb. 27:

Abb. 28:

Abb. 29:
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Kosten Wirksamkeit

Herstellung

(in €/m2 pro A
u
)

Unterhalts-

aufwand

Überflutungsschutz Gewässerschutz naturnaher Wasserhaushalt

Ableitung Rückhalt stofflich hydraulisch Verdunstung Versickerung

Rasenfläche ca. 2 - 5 €/m2 sehr gering • • •••• ••••• •• •••••
Schotterrasenfläche ca. 10 - 25 €/m2 sehr gering • • •••• ••••• •• ••••
Mulden ca. 2,5 - 7 €/m2 gering • ••• •••• ••••• ••• ••••
Rigolen ca. 5 - 25 €/m2 mittel • ••••• •• •••• • •••••
Sickerrohre ca. 5 - 25 €/m2 hoch - ••••• •• •••• - •••••
Mulden-Rigolen ca. 15 - 25 €/m2 hoch • •••• ••• •••• •• •••••
Tiefbeete ca. 50 -70 €/m2 hoch - •••• ••• •••• •• ••••
Sickerschächte ca. 15 - 25 €/m2 mittel - ••• • •••• - •••••
Durchlässige Pflaster ca. 40 - 55 €/m2 gering •• ••• •• •••• ••••• •••••
Drainasphalt ca. 50 -110 €/m2 gering •• ••• •• •••• ••••• •••••
Rückhalt auf Straße k.A. gering •• ••••• • •••• ••••• •••••

Großflächige Versickerungsmulden im Mittelstreifen Abb. 30:

Beispielhafter Vergleich der Elemente hinsichtlich Kosten (Anhaltswerte) und Wirksamkeit bzgl. der wasserwirtschaftlichen ZielsetzungenTab. 4:

Legende:   • = sehr gering     •• = gering     ••• = mittel     •••• = hoch     ••••• = sehr hoch
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3.3 Dezentrale Behandlung
Die Versickerung von Straßenabwasser in Rigolen oder 
Schächten ist nur bei unbedenklichen Abflüssen von wenig 
befahrenen Straßen möglich. Durch eine Behandlung bzw. 
durch eine Vorreinigung des belasteten Wassers sollen die 
Abflüsse im Sinne des Gewässerschutzes grundsätzlich eine 
ähnliche Qualität erreichen, wie Wasser, das eine Passage 
durch den bewachsenen Oberboden durchlaufen hat. Die 
Behandlung von Strassenabflüssen kann dabei einerseits 
dezentral unmittelbar am Ort der Abflussentstehung 
erfolgen. Alternativ ist eine zentrale Reinigung am Sielauslass 
eines Einzugsgebietes in ein Gewässer denkbar. Auch 
kombinierte Verfahren sind möglich. Im Zusammenhang mit 
der Erstellung von Konzepten zur Regenwasserbehandlung 
ist jeweils unter ökonomischen und ökologischen Randbe-
dingungen sowie je nach örtlichen Verhältnissen zu prüfen, 
ob die Behandlung des Straßenabflusses dezentral am Ent-
stehungsort oder in zentralen Anlagen erfolgen sollen. 

Methoden der dezentralen Regenwasserbehandlung
Art und Umfang der Behandlung von Regenwasser sind 
abhängig von der jeweiligen stofÒichen Belastung der Stra-
ßenabflüsse. Um Partikel und Leichtflüssigkeiten zurückzu-
halten, ist eine physikalische Behandlung durch Filtration 
oder Sedimentation notwendig. Sofern die im Wasser 
verbliebenen gelösten Stoffe zurückgehalten bzw. abgebaut 
werden sollen, erfordert dies zusätzlich eine physikalisch-
chemische oder biologische Behandlung. Die meisten 
Behandlungssysteme sehen kombinierte Verfahren aus 
mehreren Stufen vor.
Aus Sicht der Straßengestaltung ist insbesondere der 
Einsatzort und der daraus resultierende Platzbedarf für 
dezentrale Anlagen von Bedeutung. Außer dem Belas-
tungsgrad der Straßenabflüsse bestimmt das zur Verfügung 
stehende Flächenangebot im Straßenraum in starkem 
Maße die Wahl der Behandlungsmethode. Während bei 
Neuplanungen häufig der für die Regenwasserbehandlung 
erforderliche Platz zur Verfügung gestellt werden kann, 
sind im Siedlungsbestand meist die örtlichen Verhältnisse 
ausschlaggebend für die Reinigungsmethode. Bei ausrei-
chenden Platzverhältnissen im Straßenprofil sollte immer 
die oberirdische Behandlung über den bewachsenen 
Oberboden im Seitenraum der Straße (Fahrbahnrand, 
Mulden, Mittelstreifen) bevorzugt werden. Bei einge-
schränktem Platzangebot muss auf unteridische Systeme 
in Rinnen, Rohren, Straßeneinläufen oder Schachtsys-

Blatt 3-14

Reinigung in Straßeneinläufen (z.B. Trummeneinsätze)

Behandlung über belebte Bodenzone (Versickerung)

Reinigung in Rohrsystem (z:B. Sedimentationsrohre)

Behandlung in Rinnen (z.B. Substratrinnen)

Behandlung in Schächten

Systemtypen dezentraler StraßenabflussbehandlungAbb. 31:
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temen zurückgegriffen werden (vgl. Abbildung 31) oder 
das belastete Niederschlagswasser  zu einer günstiger 
gelegenen semizentralen oberirdischen Behandlungsan-
lage geleitet werden.. Aufgrund der vielfältigen Einsatzorte 
und Anforderungen gibt es keine Behandlungsanlage, die 
überall angewandt werden kann.

Systemvergleich
Bei dezentralen Anlagen handelt es sich meist um industriell 
hergestellte Fertigteile, die direkt z.B. in Trummen, Rinnen 
oder Schächte eingebaut werden. Viele der Systeme sind 
noch relativ neu auf dem Markt, so dass es bislang an aussa-
gekräftigen Erfahrungen in Bezug auf betriebliche Aspekte 
mangelt [11]. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) 
hat für die einer Versickerung vorgeschalteten Systeme 
Anforderungen für eine Zulassung formuliert, die sich an 
den Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung orientieren. Vergleichbare Grenzwerte liegen für 
die Einleitung in Gewässer nicht vor. Hier bedarf es bislang 
einer Einzelfallbetrachtung durch die zuständige Wasserbe-
hörde [ebenda].

Die große Zahl an Wirkungsprinzipien und Einbauweisen der 
zur Verfügung stehenden dezentralen Behandlungsanlagen 
erschwert deren fachliche Einteilung. Tabelle 5 umfasst 
eine vereinfachende Übersicht des Verbandes kommunaler 
Unternehmen e.V. (VKU), welche die vielfältigen Behand-
lungsverfahren dezentraler und zentraler Anlagen kate-
gorisiert auflistet. Auf Angaben zu Kosten und zum 
Wirkungsgrad der Systeme wird verzichtet. Die von den 
Hersteller angegebenen Kosten sind nur wenig aussagekräf-
tig, da die notwendigen Baumaßnahmen zum Einsatz einer 
Behandlungsanlage von zahlreichen externen Faktoren 
abhängig sind und für jedes Bauvorhaben individuell 
kalkuliert werden müssen. Auch die Reinigungsleistung 
der unterschiedlichen Systeme lässt sich nur schwer 
vergleichen, da die Messwerte der Hersteller unter jeweils 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen erhoben wurden. 
Grundsätzlich bestehen bezüglich der Leistungsfähigkeit 
sowie der Betriebssicherheit der genannten Anlagen noch 
zahlreiche Ungewissheiten. Hier gilt es, die Ergebnisse von 
Pilotprojekten abzuwarten. Da die Reinigungsleistung einer 
Behandlungsanlage in starkem Maße von der Qualität und 
von der Regelmässigkeit der Wartung abhängt, gilt es dabei 
auch betriebliche Aspekte dezentraler Behandlungssysteme 
zu untersuchen. 

Blatt 3-15

Lamellenabscheider

Substratrinne

Filtereinsatz für Trummen

Filterschacht

Abb. 32:

Abb. 33:

Abb. 34:

Abb. 35:
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System Wirkungsprinzip1) Verfahren anschließbare abflusswirksame Fläche

de
ze

nt
ra

l 2)

Tr
en

ns
ys

te
m

physikalisch

(Sedimentation)

Sedimentationsschacht 400 m2

500 - 1.000 m2

400 - 1.200 m2

Sedimentationsrohr 600 - 15.000 m2/lfm

Sedimentationsrinne 20 m2/lfm

Wirbelabscheider, Hydrozyklon 500 m2

Lamellenabscheider min. 10.000 m2

Zwischenspeicher k.A.

physikalisch

(Filtration)

Filterschacht 2.000 - 2.500 m2

340 - 3.000 m2

Trummenfilter, Filterpatrone 400 m2

Filtersack 250-400 m2

Filterrinne 5 - 30 m2/lfm

Flächenbelag -

physikalisch

(Filtration),

biochemisch

Versickerung 3), ggf. mit speziellem Filtersubstrat nicht produktspezifisch

ze
nt

ra
l 5)

M
is

ch
sy

st
em

physikalisch

(Sedimentation)

Regenüberlaufbecken (RÜB) 6), ggf mit Einbauten gesamtes Einzugsgebiet 

Stauraumkanäle mit Entlastung (SK) 6)

physikalisch

(Filtration),

biochemisch

Retentionsbodenfilterbecken (RBF) 7)

Tr
en

ns
ys

te
m

physikalisch

(Sedimentation)

Regenklärbecken (RKB), ggf. mit Einbauten

RiStWaG Abscheider 8)

physikalisch

(Filtration),

biochemisch

Retentionsbodenfilterbecken (RBF) 7)

Versickerung 3)

Elemente zur Behandlung von StraßenabflüssenTab. 5:

1) vereinfachte Kategorisierung. Weitere Wirkungsprinzipien / Verfahrenstechniken wie Siebung, Dichtetrennung, Ionenaustausch, 
abiotische und biotische Sorption, Fällung etc. werden zur Wahrung der Übersicht nicht weiter differenziert

2) Kategorisierung frei gewählt
3) siehe DWA A 138

4) in der Regel individuell geplant und gefertigt, daher wird an dieser Stelle auf die einschlägigen Regelwerke verwiesen
5) Kategorisierung in Anlehnung an DWA A 166
6) siehe DWA A 128, DWA A 166, DWA M 176
7) siehe DWA A 128, DWA A 166, DWA M 176
8) siehe FGSV RiStWag
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4. Empfohlene Lösungen für typische Entwurfssituationen
Die Richtlinien zur Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV) benennen für die Praxis der Straßenraumgestal-
tung sogenannte „typische Entwurfssituationen“, die den 
Großteil der in der Praxis vorkommenden straßenräumlichen 
Situationen (ca. 70-80 %) in Deutschland abdecken. Aus diesen 
werden in den Richtlinien systematische Hilfestellungen für die 
meisten Entwurfsaufgaben abgeleitet. Unter Angabe der Rand-
bedingungen aus den Nutzungsansprüchen der Verkehrsträ-
ger und aus der vorhandenen Straßenraumbreite empfehlen 
die RASt mögliche Querschnittslösungen, um die Abwägung 
bei der Straßenraumgestaltung zu unterstützen. Tabelle 6 
zeigt die Zuordnung der jeweiligen Entwurfssituationen zu den 
genannten Straßenkategorien. Sofern eine Entwurfsaufgabe 
nicht den Standardsituationen entspricht, bedarf es einer indi-
viduellen Lösung mit Hilfe der „städtebaulichen Bemessung“ 
der unterschiedlichen Nutzungsansprüche.

Fragen der Straßenentwässerung bzw. die daraus resultie-
renden Raumansprüche werden in den typischen Quer-
schnittslösungen der RASt 06 bzw. in der Vorschlägen zur 
städtebaulichen Bemessung von Straßenräumen nicht 
berücksichtigt. Im Folgenden sollen daher für ausgewählte 
typische Entwurfsituationen im Hamburger Straßennetz 
Möglichkeiten einer wassersensiblen Gestaltung von Stra-
ßenräumen aufgezeigt werden. Das Spektrum der illustrier-
ten Lösungsbeispiele ist dabei nicht abschließend, sondern 
es sind eine Vielzahl alternativer Entwürfe denkbar.

Beim Straßenentwurf bzw. bei der Abwägung und Auswahl 
der ortsspezifisch am besten geeigneten Methode zur Stra-
ßenentwässerung sind u.a. die folgenden Aspekte bzw. Nut-
zungsansprüche zu berücksichtigen:

• Hauptfunktion der Straße (Verbindung, Erschließung 
oder Aufenthalt)

• Ansprüche an die Verkehrsablaufqualität 
• SchadstofÈelastung (Verkehrsstärke)
• Bebauungs- und Nutzungsdichte
• Art und Zahl der Umfeldnutzungen
• Grundstückszufahrten
• Anforderungen an den Fußgänger- und Radverkehr 

(Längsverkehr, Überquerbarkeit, Verkehrssicherheit, 
Barrierefreiheit)

• Parkraumnachfrage
• vorhandene Straßenbegrünung
• Straßenraumquerschnitte (Längs- und Querprofile) und 

Seitenraumbreiten.

Typische Entwurfssituation Straßenkategorie

Wohnweg ES V

Wohnstraße ES V

Sammelstraße ES IV

Quartiersstraße ES IV, HS IV

Dörfliche Hauptstraße ES IV, HS IV

Örtliche EInfahrtstraße ES III, HS IV

Örtliche Geschäftsstraße ES IV, HS IV

Hauptgeschäftsstraße ES IV, HS IV

Gewerbestraße ES IV, ES V, (HS IV)

Industriestraße ES IV, ES V, (HS IV)

Verbindungsstraße HS III, HS IV

Anbaufreie Straße VS II, VS III

Grundinstandsetzung einer StraßeAbb. 36:Typische Entwurfsituationen nach der RAStTab. 6:
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4.1 Verbindungsstraße

Charakteristika
• Hauptverkehrsstraße
• stark variierende Bebauungsdichte
• gemischte Nutzung mit wechselnder Charakteristik
• besondere Ansprüche an Radverkehr und ÖPNV
• Parken meist auf Privatgrundstücken
• Verkehrsstärke 800 bis über 2.600 Kfz/h

Lösungsmöglichkeiten
Aufgrund der Verbindungsfunktion der Hauptverkehrstraße 
muss der Verkehrsfluss und das entsprechende Fahrbahn-
profil gesichert werden. Der bestehende breite Querschnitt 
bietet jedoch einerseits die Möglichkeit, den Mittelstrei-
fen als lineare Versickerungsfläche auszugestalten, welche 
mittels Quergefälle und Schlitzborden mit Regenabflüs-
sen beschickt wird. Alternativ ist denkbar, sowohl in den 
Seitenräumen als auch im Mittelstreifen Straßenbäume mit 
unterirdischen Speicherkapazitäten (sogenannte „treepits“) 
in den Pflanzgruben vorzusehen. Dadurch könnte 
gleichzeitig eine ökologische und gestalterische Aufwertung 
der straßenräumlichen Qualitäten erzielt werden.

Blatt 4-2

Straßenprofil im Bestand

Verbindungsstraße

Lage innerhalb der SiedlungsstrukturAbb. 37:

Abb. 38:

Abb. 39:
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Blatt 4-3

Beispiellösung A - Entwässerung über Versickerungsmulde im Mittelstreifen

Beispiellösung A - Entwässerung über Versickerungsmulde im Mittelstreifen

Abb. 40:

Abb. 41:
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Beipiellösung B - Entwässerung über speicherfähige Straßenbaumscheiben („treepits“) Abb. 42:

Beipiellösung B - Entwässerung über speicherfähige Straßenbaumscheiben („treepits“) Abb. 43:
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4.2 Quartierstraße

Charakteristika
• geschlossene, dichte Bebauung; starke Versiegelung
• gemischte Nutzung, hohe Nutzungsdichte
• besondere Ansprüche an Fußgängerlängsverkehr 
• hohe Parkraumnachfrage (Pkw/Fahrrad)
• Verkehrsstärke 400-1000 Kfz/h

Lösungsmöglichkeiten
Aufgrund der Vielzahl der Nutzungsansprüche und der 
begrenzten Raumverfügbarkeit sollten funktionsüberla-
gernde Lösungen für die Entwässerung gesucht werden. 
Denkbar ist es beispielsweise, auf Höhe der Straßenbäume 
Tiefbeete anzulegen, die einerseits der Reinigung und der 
Speicherung von Regenwasser dienen und gleichzeitig 
ohne einen großen Verlust von Parkraum zur Gliederung 
der Stellplätze beitragen. Alternativ kann angesichts des 
Platzmangels die Fahrbahn selbst durch Anpassung des 
Profils (z.B. höhere Borde oder V-Profil) als temporäre 
Rückhaltefläche bei Starkregen herangezogen werden. Bei 
einer Abkehr vom Dachprofil werden Trummen und eine 
überfahrbare Rinne in der Straßenmitte erforderlich.

Blatt 4-5

Straßenprofil im Bestand

Lage innerhalb der Siedlungsstruktur

Quartierstraße in einem Gründerzeitquartier

Abb. 44:

Abb. 45:

Abb. 46:
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Beispiellösung A - Entwässerung über TiefbeeteAbb. 47:

Beispiellösung A - Entwässerung über TiefbeeteAbb. 48:
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Beipiellösung B - Anpassung des Straßenprofils  (Fahrbahn als Fließgerinne)

Beipiellösung B - Anpassung des Straßenprofils  (Fahrbahn als Fließgerinne)

Abb. 49:

Abb. 50:
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4.3 Gewerbestraße

Charakteristika
• offene, groß parzellierte Grundstücke mit Stellflächen
• starke Versiegelung der Grundstücke
• geringe Parkraumnachfrage im Straßenraum 
• oft hoch belastete Grundstückszufahrten
• wenig Fußgängerverkehr, geringe Querbezüge
• Verkehrsstärke 400 bis über 1800 Kfz/h

Lösungsmöglichkeiten
Angesichts des begrenzten Parkdrucks im öffentlichen 
Straßenraum ist es denkbar, die straßenbegleitenden 
Stellplätze tieferzulegen und mit Hilfe einer Profilanpas-
sung als temporäre Retentionsflächen zur Drosselung von 
Starkregenspitzen zu nutzen. Das geringe Fuß- und Rad-
verkehrsaufkommen ermöglicht eine Verschmalerung des 
Gehweges zugunsten eines straßenbegleitenden Versicke-
rungsstreifens, der breitflächig über die Schulter der Straße 
beschickt wird. Ergänzend ist es denkbar, die Gehwege und/
oder die Stellplatzflächen mit Porenpflaster auszustatten, 
wodurch eine dezentrale Versickerung des Regenwassers 
zusätzlich unterstützt werden kann. Straßenprofil im Bestand

Lage innerhalb der Siedlungsstruktur

Gewerbestraße

Abb. 51:

Abb. 52:

Abb. 53:
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Blatt 4-9

Beispiellösung A - Entwässerung über Stellplatzstreifen in Tieflage

Beispiellösung A - Entwässerung über Stellplatzstreifen in Tieflage

Abb. 54:

Abb. 55:
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Beipiellösung B - Breitflächige Versickerung in straßengleitendem GrünstreifenAbb. 57:

Beipiellösung B - Breitflächige Versickerung in straßengleitendem GrünstreifenAbb. 56:
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4.4 Sammelstraße

Charakteristika
• unterschiedliche Bebauung, oft Zeilenerschließung
• vorwiegende Erschließungsfunktion
• überwiegende Wohnnutzung mit privaten Stellplätzen
• besondere Ansprüche an Fußgängerverkehr und an den 

öffentlichen Nahverkehr
• Verkehrsstärke 400 bis 800 Kfz/h

Lösungsmöglichkeiten
Durch die Breite des Straßenprofils wird eine Inanspruch-
nahme der Seitenräume für die Straßenentwässerung 
ermöglicht. Möglich ist einerseits die straßenbegleitende 
Anlage von Tiefbeete zwischen den Stellplätzen und dem 
Fuß- und Radverkehrsbereich. Der Zulauf von den fahrbahn-
flächen erfolgt dabei über bedeckte Kastenrinnen. Alternativ 
ist die Ableitung des Regenwassers in linearen Mulden 
denkbar, die über Bordschlitze im Meterabstand beschickt 
werden. Angesichts der Längsgefälles der Straße empfiehlt 
sich hier die Einrichtung von Kaskadenstufen. Außerdem 
muss die Zugänglichkeit der Pkw-Stellplätze durch entspre-
chende Querungshilfen gewährleistet werden. Straßenprofil im Bestand

Lage innerhalb der Siedlungsstruktur

Sammelstraße in einem Wohngebiet

Abb. 58:

Abb. 59:

Abb. 60:
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Beispiellösung A - Entwässerung über Tiefbeete in Seitenraum

Beispiellösung A - Entwässerung über Tiefbeete in Seitenraum

Abb. 61:

Abb. 62:
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Beipiellösung B - Entwässerung über straßenbegleitende Muldenkaskaden

Beipiellösung B - Entwässerung über straßenbegleitende Muldenkaskaden

Abb. 63:

Abb. 64:
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4.5 Wohnstraße

Charakteristika
• vorherrschend Reihen- und Einzelwohnhausbebauung
• häufig verkehrsberuhigte Mischverkehrsflächen
• geringe Fahrgassenbreite

• besondere Nutzungsansprüche an den Aufenthalt 
• Verkehrsstärke unter 150 Kfz/h

Lösungsmöglichkeiten
Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens können 
Tiefbeete im Straßenraum angelegt werden, in denen das 
im Straßenraum anfallende Niederschlagswasser versickern 
kann und somit das Sielnetz entlastet wird. Durch die 
bewusste Einrichtung der Versickerungsanlagen im Fahr-
bahnbereich, dienen die Beete ergänzend der Verkehrs-
beruhigung. Alternativ ist es denkbar, das Regenwasser 
in offenen Kastenrinnen zu sammeln und mittels eines 
Überlaufes in angrenzenden Grünflächen versickern 
zu lassen oder direkt in ein naheliegendes Gewässer 
einzuleiten. Das Regenwasser kann so im Straßenraum  
sichtbar und erlebbar gemacht werden, wodurch die 
Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität erhöht wird. Straßenprofil im Bestand

Lage innerhalb der Siedlungsstruktur

Wohnstraße mit Zeilenbauweise

Abb. 65:

Abb. 66:

Abb. 67:
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Beispiellösung A - Entwässerung über TiefbeeteAbb. 68:

Beispiellösung A - Entwässerung über TiefbeeteAbb. 69:
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Blatt 4-16

Beipiellösung B - Entwässerung über offene Rinnen im SeitenraumAbb. 70:

Beipiellösung B - Entwässerung über offene Rinnen im SeitenraumAbb. 71:
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5. Prüfschritte für eine wassersensible Straßenplanung
5.1 Verbesserung der Straßenabflussqualität 
Soweit bauliche Maßnahmen an der Straße anstehen, ist 
die Straßenentwässerung, die weitere Vorflut und eine 
gegebenenfalls erforderliche Behandlung des Straßenab-
wassers planerisch von Beginn an vom Wegebaulastträger 
zu berücksichtigen. 
Um künftig einen effektiven und nachhaltigen Beitrag 
zum Gewässerschutz in Hamburg zu leisten, werden bei 
einer Straßenraumgestaltung die folgenden Prüfschritte 
empfohlen:  

Gemäß der Entwurfsrichtlinie 4 (ER 4) ist das Regenwasser 
in Hamburg generell möglichst nicht zu fassen sondern 
zu versickern oder zu verdunsten, sofern die örtlichen 
Verhältnisse es zulassen. Nur wenn eine Versickerung nicht 
möglich ist, muss es abgeleitet werden. Für die Abflussbe-
handlung sind zunächst der Transportweg und der Verbleib 
des Abwassers entscheidend (vgl. Tabelle 7).

Prüfschritt 1: Verbleib des Oberflächenwassers von 
Straßenverkehrsflächen und Erlaubnispflichten

Blatt 5-1

Verbleib des Straßenabflusses und GenehmigungspflichtenTab. 7:

Entwässerungsmethode Transportweg Erlaubnis-/Genehmigungspflichten Verbleib des 
Abflusses

(Dezentrale) Versickerung breitflächig über die 

bewachsene Bodenzone

• Eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10 WHG ist nicht 

erforderlich, sofern das Wasser nicht gefasst wird

• Für Wasserschutzgebiete gelten Sonderregeln (RiStWag)

Grundwasser

über Versickerungsan-

lage (z.B. Mulden-Rigo-

lensysteme)

• Eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10 WHG ist 

erforderlich, die Wasserbehörde entscheidet über Erfordernis 

und den Umfang der Behandlung

• Für Wasserschutzgebiete gelten Sonderregeln (RiStWag)

Ableitung über Straßen-
entwässerungs-
leitung

über Mischwassersiel • Es ist keine formale Genehmigung für den Anschluss der 

Straßenentwässerungsanlage an das Siel erforderlich

• Bei begrenzter Aufnahmefähigkeit des Siels kann eine Ver-

gleichmäßigung durch Rückhalt erforderlich sein

• Einleitstelle und -menge sind mit der Hamburger Stadtent-

wässerung (HSE) schriftlich (mit Lageplan) abzustimmen

Kläranlage

über Regenwassersiel • Es ist keine formale Genehmigung für den Anschluss der 

Straßenentwässerungsanlage an das Siel erforderlich

• Einleitstelle und -menge sind mit der Hamburger Stadtent-

wässerung schriftlich (mit Lageplan) abzustimmen 

• Die Prüfung von Erfordernis und Umfang der Behandlung 

erfolgt durch die HSE in Abstimmung mit der Wasserbehörde

• Eventuell. ist eine Anpassung der wasserrechtlichen Erlaubnis 

für das Regenwassersiel erforderlich

Gewässer

direkte Einleitung in 

Gewässer

• Eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10 WHG ist erforder-

lich, die Wasserbehörde entscheidet über Erfordernis und 

den Umfang der Behandlung

über Straßen-
graben (offen oder 
verrohrt)

Graben leitet direkt in 

ein Gewässer ein

• Wasserbehörde prüft die vorhandene Erlaubnis nach § 10 

WHG und entscheidet über Erfordernis und den Umfang der 

Behandlung sowie über die Anpassung der Erlaubnis

Graben leitet in ein 

Regenwassersiel ein

• Einleitstelle und -menge sind mit der Hamburger Stadtent-

wässerung schriftlich (mit Lageplan) abzustimmen Behand-

lungserfordenis wie bei Einleitung in Regensiel
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Auch die Erlaubnis- und Genehmigungspflicht richten sich 
nach dem Transportweg und dem weiteren Verbleib des 
Abwassers (vgl. Tabelle 7). 

Grundsätzlich gilt: wird das von Verkehrsflächen abfließende 
Regenwasser direkt in ein Gewässer eingeleitet oder über 
eine Anlage ins Grundwasser versickert, so bedarf es einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 10 WHG. Diese wird in 
Hamburg entsprechend der Anordnung über Zuständigkei-
ten auf dem Gebiet des Wasserrechts und der Wasserwirt-
schaft durch die jeweils zuständige Dienststelle erteilt. 

An vorhandenen Straßen ist zu prüfen, ob bereits eine 
Erlaubnis besteht, ob diese den jeweils aktuellen Anforde-
rungen genügt und ob sie die neu geplanten Maßnahmen 
mit abdeckt (anfallende Wassermenge, abflusswirksame 
Fläche).

Die zentrale Rechtsgrundlage in diesem Zusammenhang 
bilden die Vorschriften des § 57 WHG zum „Einleiten von 
Abwasser in Gewässer“.

Gemäß § 57 (1) WHG darf eine wasserrechtliche Erlaubnis 
nur dann erteilt werden, wenn:

• Menge und Schädlichkeit des Abwassers so gering 
gehalten werden, wie dies nach dem Stand der Technik 
möglich ist .  

• die Einleitung mit den Anforderungen an Gewässerei-
genschaften (Qualität, Hydraulik) vereinbar ist.

Sofern die Abflüsse von Straßen in das Sielnetz abgeleitet 
werden, sind sowohl die Einleitstelle und die Menge des 
einzuleitenen Regenwassers mit der Hamburger Stadtent-
wässerung schriftlich (mit Lageplan) abzustimmen.

Im nächsten Schritt sind das zu berücksichtigende Ein-
zugsgebiet (abflusswirksame Flächen) und die anfallenden 
Wassermengen für die Dimensionierung der Regenwas-
serbehandlungsanlage nach den bekannten Formeln zu 
ermitteln. 

Prüfschritt 2: Bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
nach §10 WHG zur Einleitung in Gewässer

Prüfschritt 3: Ermittlung des Einzugsgebietes und der 
anfallenden Wassermengen

Element Herkunft (Verkehrsflächen) Stoffgehalt und 
Verschmutzungsgrad

Behandlungsbedarf

Versickerung • Grünstreifen

• unbefestigte Flächen

unbedenklich ohne Vorbehandlung

• Rad und Gehwege in Wohngebieten, Rad- und Gehwege 

außerhalb des Spritz- und Sprühfahnenbereiches von 

Straßen

• verkehrsberuhigte Bereiche

• Straßen mit DTV 300 - 15.000 Kfz

• Pkw-Parkplätze mit häufigen Fahrzeugwechseln

• Straßen und Plätze mit starker Verschmutzung, z.B. 

Fuhrunternehmen, Reiterhöfe oder Märkte

• Straßen mit DTV über 15.000 Kfz

tolerierbar Versickerung nach geeigneter Vorbe-

handlung oder unter Ausnutzung der 

Reinigungsprozesse in der Versicke-

rungsanlage. 

Eine oberirdische Versickerung durch 

den bewachsenen Boden kann je 

nach Beschaffenheit der Abflüsse und 

der Aufenthaltszeit im Sickerraum als 

Reinigungsschritt ausreichen

• Hofflächen und Straßen in Gewerbe und Indutriegebie-

ten mit signifikanter Luftverschmutzung

• Sonderflächen, z.B. Lkw-Park- und Abstellflächen

nicht tolerierbar Ableitung ins Siel oder Versickerung 

nach geeigneter Vorbehandlung+

_

Blatt 5-2

Einschätzung des Verschmutzungsgrades und der Behandlungsbedürftigkeit von Straßenabflüssen zur Versickerung gemäß DWA-A    

138 (stark vereinfacht) 

Tab. 8:
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Die Einschätzung der Behandlungserfordernis von Straßen-
abflüssen ist aufgrund der komplexen Belastungssituation, 
der Empfindlichkeit des aufnehmenden Gewässers und der 
jeweiligen baulichen Möglichkeiten vor Ort grundsätzlich 
immer eine Einzelfallentscheidung.

Merkblätter und Hinweise
Hinweise für die Beurteilung der Verschmutzung von 
Regenwasserabflüssen und für Behandlungsverfahren gibt 
das DWA-Merkblatt M 153 („Handlungsempfehlungen zum 
Umgang mit Regenwasser“ 2007, korrigierte Fassung 2012, 
zukünftig DWA A 102, derzeit in Erarbeitung). In Hamburg 
dient daneben der Leitfaden „Behandlung von Nieder-
schlagswasser öffentlicher Flächen bei Trennkanalisation“ 
[12] der BSU als Hilfestellung bei der Antragstellung sowie 
für die Erarbeitung der wasserrechtlichen Erlaubnisse für 
öffentliche Flächen. Dieser gilt entwässerungstechnisch 
für Neuplanungen, für vorhandene Einleitungen sind die 
jeweiligen Anforderungen im Einzelfall zu bestimmen.

In Ergänzung zu den genannten Merkblättern hat das Amt 
für Verkehr und Straßenwesen mit dem Rundschreiben Stra-
ßenbautechnik RST 2/ 12 die in RISA entwickelte „Checkliste 
zur Planung von Straßenentwässerungen im Trennsystem“ 
eingeführt, um die qualitativen und hydraulischen Problem-
stellungen der Entwässerung künftig besser in die Straßen-
planung (insbesondere im Bestand) einzubeziehen. 

Für die Planung, den Bau und den Betrieb von Versicke-
rungsanlagen im Straßenraum ist das Arbeitsblatt A 138 der 
DWA zu Rate zu ziehen. Dieses wird in Hamburg ergänzt 
durch das Merkblatt zu „Dezentralen naturnahen Regen-
wasserbewirtschaftung“ der BSU [13].

Verschmutzungsgrad

Die genannten Merkblätter und Leitfäden untergliedern 
Niederschlagswasser nach Herkunft und Belastung in unter-
schiedliche Klassen. Dabei gelten unterschiedliche Kriterien 

für die Abflüsse von Straßen, die versickert werden und 
solche, die im Trennsystem abgeleitet werden. Aus dem 
jeweiligen Verschmutzungsgrad ergibt sich der entspre-
chende Behandlungsbedarf (vgl. Tabelle 8 bzw. 9).

Prüfschritt 4: Einschätzung der Behandlungsbedürftig-

keit der Straßenabflüsse

Blatt 5-3

Element Herkunft (Verkehrsflächen) Verschmutzungsgrad Behandlungsbedarf

Ableitung • unbefestigte Flächen

• Fuß und Radwege

• Wohnstraßen

• Verkehrsflächen in Mischgebieten , die belastungsmäßig 

mit Wohngebieten vergleichbar sind

gering verschmutzt Behandlung i.d.R. nicht notwendig 

(sofern es nicht aufgrund der hydrauli-

schen Belastung erforderlich ist)

• Straßen mit DTV < 15.000 Kfz (außer Wohnstraßen)

• stark frequentierte Pkw-Parkplätze

• Verkehrsflächen in Gewerbe- und Industriegebieten (ohne 

Flächen, die dem Verschmutzungsgrad „stark“ zuzuordnen 

sind

mittel verschmutzt mindestens einfache mechanische 

Behandlung und Leichtstoffrückhalt

• stark frequentierte Straßen mit DTV >15.000 Kfz

• stark befahrene Lkw- und Buszufahrten sowie -parkplätze

• Logistikflächen

stark verschmutzt weitergehende mechanische 

Behandlung, Leichstoffabscheidung, 

Filtration

• bestimmte Bereiche mit starker 

Verschmutzung(Wochenmarkt/Fischstände; Großveran-

staltungen)

• nicht überdachte Lager- und Umschlagplätze für stark 

verschmutzte/staubende Güter

Abflüsse von Sonder-

flächen

im Einzelfall Einleitung ins Schmutzwas-

sersiel nach Rücksprache mit HSE oder 

(dezentrale) Behandlung in Anlage mit 

hoher Reinigungsleistung

Einschätzung des Verschmutzungsgrades und der Behandlungsbedürftigkeit zur Ableitung von Straßenabflüssen gemäß Leitfaden „Behandlung 

von Niederschlagswasser öffentlicher Flächen bei Trennkanalisation“

Tab. 9:
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5.2 Reduzierung der Überflutungsrisiken 
Die Verantwortung für eine zukunftsweisende Straßen-
raumgestaltung erfordert vermehrt den Blick auf das 
Thema Wasser. Die Betrachtung von Überflutungsgefahren 
sollte regelhaft Bestandteil der Straßenplanung sein. 

Hierzu werden die folgenden Prüfschritte empfohlen:

Im ersten Schritt gilt es zu analysieren, ob, und wenn ja, 
in welchem Umfang auf der betroffenen Straße bzw. im 
Einflussbereich der Straßenabflüsse die Gefahr von Über-
flutungen besteht. Das Gefährdungspotenzial starkregen-
bedingter Überflutungen ergibt sich dabei aus der Lage 
von Geländetiefpunkten (Mulden, Senken, Gewässer), aus 
Fließwegen an der Oberfläche sowie aus der Überstauhäu-
figkeit des Sielnetzes. 

Im Projekt RISA wurden die Abflusswege und die Senken für 
Hamburg von der Stadtentwässerung mittels Luftbildanaly-
sen berechnet und kartiert. Die Überflutungs- und Risikopo-
tenzialkarten werden in RISA erarbeitet und sollen zukünftig 
für ganz Hamburg zur Verfügung stehen.

Das Schadensrisiko lässt sich abschätzen, indem die örtlichen 
Schadenspotenziale ermittelt werden. Hierzu müssen alle 
Objekte im Umfeld der Straße, die bei einer Überflutung 
geschädigt werden können, hinsichtlich ihrer Anfälligkeit 
bewertet werden. Anhaltspunkte für die Einschätzung des 
Schadenspotenziales bieten die Art der Nutzungen vor Ort. 
Dabei wird generell in Gewerbegebieten und in Stadtzentren 
von einem höheren Schadenspotenzial ausgegangen als in 
Wohngebieten. Besonders überflutungssensible Einrichtun-
gen bilden ferner unterirdische Anlagen (z.B. Tiefgaragen, 
U-Bahnhöfe etc.), Infrastrukturen der Stromversorgung 
sowie Einrichtungen zur Betreuung mobilitätseingeschränk-
ter Personen (z.B. KITA´s, Altenheime, Krankenhäuser).

Durch die Überlagerung des Gefährdungs- und Schadenpo-
tenziales kann das örtliche Überflutungsrisiko abgeschätzt 
werden. Ein erhöhtes Risiko liegt demnach an solchen 
Stellen vor, wo eine hohe Gefährdung und gleichzeitig 
Objekte mit hohem Schadenspotenzial zu finden sind.
Die Quanitifizierung und die Bewertung der Überflutungs-
risiken kann als eine erste Entscheidungsgrundlage zur 
Dimensionierung und zur Verortung von Maßnahmen der 
Entwässerung im Straßenraum herangezogen werden.

Prüfschritt 2: Einschätzung des Schadenspotenzials und 
Bewertung der örtlichen Schadensrisiken

Prüfschritt 1: Ermittlung der Überflutungsgefahren im 
Straßenraum oder in dessen näheren Umgebung

 Ausschnitt aus einer Karte der Überflutungsverdachtsflächen in HamburgAbb. 72:

Blatt 5-4
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5.3 Checkliste zum Entwurf der Straßenentwässerung 

Prüfkriterien Prüfungsgegenstand Datengrundlage/Quelle

Einzugsgebiet und 
anfallende Wassermengen

Für welches Einzugsgebiet und für welche Zufluss-

mengen muss die Entwässerung dimensioniert 

werden? 

• BSU, Regenreihen zur Bemessung oberirdischer Gewässer 

und Abwasseranlagen 

• Sieleinzugsgebiete (HAMBURG WASSER)

Abflussqualität (Ver-
schmutzungsgrad)

Wie behandlungsbedürftig sind die Regenwasserab-

flüsse im Straßenraum?

• siehe 5.1 

Überflutungsrisiken und 
Schadenspotenziale

Wie hoch sind die Überflutungsgefahr und das Scha-

denspotenzial in der Straße und in deren Umgebung?

• Gefahrenpotenzial- und Risikopotenzialkarte (RISA, HW)

Flächenverfügbarkeit im 
Straßenraum

Stehen im Straßenprofil oder im näheren Umfeld 

ausreichend Flächen für die Integration von Entwässe-

rungsmaßnahmen zur Verfügung?

• städtebauliche Bemessung

Geländeprofil (Fließwege 
und Senken)

Wie können vorhandene Neigungen und Gelände-

tiefpunkte bei der Planung der Straßenentwässerung 

berücksichtigt und genutzt werden?

• digitales Geländemodell

Lage im Wasserschutz-

gebiet

Befindet sich die Straße in einem der Hamburger 

Wasserschutzgebiete?

• Geoportal der Metropolregion Hamburg  

(http://geoportal.metropolregion.hamburg.de)

• Karte der Wasserschutzgebiete in Hamburg  

(www.hamburg.de/wasserschutzgebiete)

Versickerungsfähigkeit des 
Bodens

Inwieweit sind die Voraussetzungen für die 

Versickerung des Regenwassers erfüllt?

• Bohrprofilkarten des Geologischen Landesamtes Hamburg 

(www.hamburg.de/geologie)

• Versickerungspotenzialkarte Hamburg Stadtentwässerung 

(www.geoportal-hamburg.de)

Grundwasserflurabstand Steht ausreichend Sickerraum für die Reinigung und 

die Ableitung des Regenwassers zur Verfügung?

• Geoportal der Metropolregion Hamburg  

(http://geoportal.metropolregion.hamburg.de)

• BSU, Referat Schutz und Bewirtschaftung des 

Grundwassers (www.hamburg.de/grundwasser)

Altlasten Besteht eine Kontamination des Bodens durch 

Altlasten?

• BSU, Amt für Umweltschutz, Abteilung Bodenschutz/

Altlasten (www.hamburg.de/altlasten)

Abstand von Gebäuden 
und unterirdischen 

Leitungen

Können ausreichende Abstände zu den angrenzenden 

unterkellerten Gebäuden und zu  Ver- und Entsor-

gungsanlagen eingehalten werden?

• DWA A 138 (Kap. 3.2.2) für Versickerungsanlagen

• Anfrage bei den Leitungsträgern

Vereinbarkeit der 
Entwässerung mit 
anderen Ansprüchen an 
den Straßenraum

Wie hoch sind die Ansprüche an die Verkehrssicher-

heit, die Barrierefreiheit und an den Verkehrsfluss?

Welche Nutzungskonflikte bestehen mit anderen 

Flächenanprüchen?

• Regelwerke der Straßenplanung

Potenziale zur 
„Mitbenutzung“ bei 
Starkregen

Bieten sich (über die normale Entwässerung der 

Straße hinaus) Möglichkeiten, den Straßenraum 

temporär zur Ableitung oder zum Rückhalt bei 

Starkregen zu nutzen?

• RISA-Gutachten zur AG Verkehrsplanung [8]
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5.4 Betriebliche Hinweise 

Ein veränderter Umgang mit den Abflüssen von Straßen-
flächen schließt auch einen sachgerechten Betrieb der 
veränderten Entwässerungselemente mit ein. Ziel sollte es 
dabei sein, die Potenziale wirksamer Unterhaltungsstrate-
gien für den Überflutungs- und Gewässerschutz besser aus-
zuschöpfen.

Straßen- und Trummenreinigung

Die Häufigkeit der Straßenreinigung in Hamburg richtet 
sich in der Regel nach der Bedeutung der Straßen sowie 
nach Erfahrungswerten und ist dabei unabhängig von der 
örtlichen Methode der Straßenentwässerung. Aktuelle For-
schungsergebnisse zeigen allerdings, dass die Häufigkeit 
und die Intensität der Reinigung von Fahrbahnoberflächen 
und Trummen einen erheblichen Einfluss auf die Schadstoff-
menge im Straßenabwasser hat. Demnach ist nachweisbar, 
dass weniger Schadstoffe in das Sielnetz gelangen, je öfter 
die Fahrbahnoberflächen gereinigt werden [14] . 

Insbesondere der sogenannte First-Flush-Effekt kann 
durch eine turnusmäßige Reinigung der Straßenflächen 
und der Trummen reduziert werden, weil dadurch grobes 
organisches und mineralisches Material, das im Laufe der 
Zeit durch den Verkehr wie auch durch die natürlichen Zer-
setzungsprozesse zerkleinert wird, aus dem Straßenraum 
entfernt wird und nicht in die Siele gelangt [15].

Eine unzureichende Reinigung der Straßeneinläufe und 
Zulaufrinnen kann auch die Überflutungsvorsorge beein-
trächtigen. Blätter, Schmutz oder Fremdstoffe verstopfen 
erfahrungsgemäß regelmäßig die Trummen. Ein großes 

Problem stellen in diesem Zusammenhang vor allem die 
starken Sommergewittern vorausgehenden Starkwinde 
oder Hagelschlag dar, wodurch Laub und Astwerk in die 
Straßenentwässerungssysteme gelangen. Niederschlags-
abflüsse können dann nicht ordnungsgemäß über die 
Trummen in das Siel abfließen, was an der Oberfläche zu 
Schäden führen kann. Vor allem im Herbst besteht aufgrund 
des Laubfalls ein erhöhter Reinigungsbedarf. 

Im Sinne einer wassersensiblen Straßengestaltung 
empfiehlt es sich, bei der Planung auch eine Anpassung 
der Reinigungszyklen (Häufigkeiten) und -intensitäten (z.B. 
Kehrgeschwindigkeiten) für Straßenflächen, Zulaufrinnen 
und Trummen in Erwägung zu ziehen. Dies gilt vor allem für 
Gebiete mit Trennsielen, sowie in besonders überflutungs-
gefährdeten Bereichen (lokale Tiefpunkte / Senken). 

Es besteht Potential die Möglichkeiten der Straßenreinigung, 
einen effektiven Beitrag zum Überflutungs- und Gewässer-
schutz zu leisten, weiter auszuschöpfen. Vor dem Hintergrund 
des Vermeidungsprinzips kann in vielen Fällen eine Erhöhung 
der Betriebsaufwendungen für die Reinigung von Straßen und 
Trummen einen deutlichen Beitrag zum Überflutungs- und 
Gewässerschutz leisten. Denkbar ist, dass ein angepasstes 
Reinigungskonzept je nach lokalen Verhältnissen effektiver 
als der Ansatz einer Behandlungsanlage sein kann. Dieser 
Denkansatz sollte daher zukünftig bei der Aufstellung von 
Gewässerschutz- und Regenwasserbehandlungskonzepten 
mit einbezogen werden. Dies kann aus emissionsorientierter 
Sicht über eine Bilanzierung zurückhaltbarer Jahresschmutz-
frachten durch Straßen- und Trummenreinigung im Vergleich 
zur Regenwasserbehandlung erfolgen. 

Reinigung einer Trumme Verstopfter TrummenfilterAbb. 74:Abb. 73:
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Da Schwermetalle zu einem großen Teil an Feinstparti-
keln (sogenannte AFSfein, „abfiltrierbare Stoffe in der 
Feinfraktion < 63 ηm“) gebunden sind und bei der Straßen-
reinigung vor allem partikuläre Stoffe aus dem Straßenraum 
entfernt werden, empfiehlt sich die Reinigung der Straßen 
– sofern frühzeitig absehbar – vor Regenereignissen. 
Vor allem nach längeren Trockenphasen sowie zu Zeiten 
erhöhten Laubfalls. 

Ein großes Problem für eine ordungsgemäße Straßen-
reinigung stellt das Parken bzw. Abstellen von Kfz dar. 
Insbesondere in Wohngebieten bleibt oftmals lange (bis 
dauerhaft) Schmutz im Bereich der Stellplätze liegen, da 
aufgrund der parkenden Fahrzeuge Kehrmaschinen das am 
Rand liegende Kehrgut nicht erreichen oder dieses durch 
den Kehrvorgang unter die Fahrzeuge verdriftet. Auch die 
Reinigung der Trummen wird dadurch zum Teil erheblich 
behindert. Es wird daher empfohlen, bei der Straßen- 
und Verkehrsplanung auch die Möglichkeiten temporärer 
Halteverbote zu Reinigungszwecken im Straßenraum zu 
prüfen, um eine Zugänglichkeit der Systeme für das Rei-
nigungspersonal zu gewährleisten. Nicht zuletzt ist bei 
der Gestaltung von Straßen bzw. der Straßenentwässerung 
möglichst darauf zu achten, dass die Standorte von Bäumen 
und Trummen aufeinander abgestimmt werden. Befinden 
sich die Trummen im direkten Umfeld einer Baumscheibe, 
erhöht dies die Gefahr, dass sie durch Laub oder Verwurzelung 
verstopfen. Um den Betriebsaufwand zu reduzieren sollten 
möglichst große Schlammfänge verwendet werden, die 
seltener gereinigt werden müssen. Auf Trummen mit verklei-
nerter Gitterrostfläche sollte aus betrieblichen Gründen eher 
verzichtet werden.

Wartung und Reinigung von Versickerungs- und Behand-

lungsanlagen

Neben den genannten Straßenentwässerungselementen 
sind auch die Anlagen zur Versickerung bzw. zur Behandlung 
von Straßenabflüssen regelmäßig und sachgemäß zu 
betreiben, wozu je nach Anlagentyp neben der Funktions-
prüfung auch die Reinigung und die Wartung gehören , um 
deren Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Dies erfordert 
spezielle Schulungen und Erfahrungen des Betriebsperso-
nals, da es sich bei Versickerungs- und Behandlungsanlagen 
um Sonderbauwerke handelt. Detaillierte Hinweise hierzu 
liefern u.a. umfängliche Regelwerke, wie z.B. das der DWA 
(Versickerungsanlagen: DWA A 138 und ergänzender DWA-
Kommentar; Regenwasserbehandlungsanlagen: DWA-A 
166, DWA M 176, DWA-M 178/zukünftig DWA-A 178, u.a). 
Zu den notwendigen Maßnahmen von Versickerungsanla-
gen zählen vor allem (abhängig von der Versickerungsart): 

• die regelmäßige Kontrolle der Zuläufe und Beseitigung 
von Pflanzenaufwuchs, Ablagerungen, Laub und 
Fremdstoffen an den Zuläufen zu Versickerungsanlagen 
und in den Fugen bzw. Richtungswechseln von Rinnen,

• eine regelmäßige Mahd von Versickerungsflächen und 
-mulden und Grünflächenpflege nach DIN 18919,

• die Inspektion und Spülung unterirdischer Anlagen 
(Rohre, Rigolen, Schächte) und

• die Wiederherstellung der Wasserdurchlässigkeit durch 
Vertikutierung oder Bodenaustausch (bei Bedarf).

Blatt 5-7
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1 Baumaßnahmen im Bereich von Fernwärmeanlagen, allgemeine Hinweise 

1.1 Vorbemerkung 

Bei der Ausführung von Baumaßnahmen im Bereich von Fernwärmeanlagen sind von allen Parteien 
(Bauherren, Planer, ausführende Firmen usw., im Nachfolgenden Bauunternehmen) die folgenden allge-
meinen Hinweise zu beachten. Die Bauunternehmen tragen die Verantwortung für die Einhaltung / Be-
rücksichtigung der Hinweise, deren Umsetzung sowie die Kostentragung. Die entsprechenden Kosten-
übernahmeerklärungen sind der Wärme Hamburg GmbH zur Verfügung zu stellen. 

1.2 Lage der Fernwärmanlagen ermitteln 

Die Lage der Fernwärmeanlagen muss grundsätzlich vor der Ausführung von Baumaßnahmen ermittelt 
werden, damit keine Beschädigungen, z.B. durch die Ankerherstellung, durch Lasteinleitungen usw., 
entstehen. Die genaue Anordnung der Fernwärmeanlagen ist daher vor Beginn der Baumaßnahme mit-
tels „Suchschachtungen“ (Handschachtung nötig) zu ermitteln. Aufgrund der vorhandenen Rohrleitungs- 
/ Bettungskräfte (siehe unten) dürfen nur schmale Suchschlitze ausgeführt werden. 

Sollten Fernwärmeschächte von der Baumaßnahme betroffen sein, Prüfung vor Ort erforderlich. Bei Be-
darf ist die Lage und Ausdehnung der betroffenen Fernwärmeschächte außen sowie innen mit einer In-
nenbesichtigung exakt zu bestimmen. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Fernwärmeanlagen nur durch Mitarbeiter des Fernwärmebetriebes der Wärme Hamburg GmbH geöffnet 
und betreten werden dürfen. 

Neben den eigentlichen Fernwärmeanlagen ist in diesem Zusammenhang auch die Lage der dazugehöri-
gen Drainageanlagen zu ermitteln und zu berücksichtigen.  

1.3 Lage der Fernwärmanlagen bei der Planung berücksichtigen 

Die Anordnung der Fernwärmeanlagen ist bei den Planungen zu berücksichtigen. Die Pläne sind zu 
überprüfen und ggf. entsprechend zu überarbeiten. In den Plänen ist der Bezug zu den Fernwärmeanla-
gen bzw. die Lage der Baumaßnahme im Verhältnis zu den Fernwärmeanlagen darzustellen. Die überar-
beiteten gültigen Pläne sind der Wärme Hamburg GmbH frühestmöglich zur Verfügung zu stellen. 

1.4 Beweissicherung 

An den Fernwärmeanlagen ist eine Beweissicherung, an den Fernwärmekanälen mittels Kanalinspektion, 
durchzuführen und mit der Wärme Hamburg GmbH abzustimmen. In den Bereichen, in denen mit Set-
zungen und / oder Verschiebungen zu rechnen ist, ist eine „Setzungs- / Verschiebungsüberwachung“ an 
den Fernwärmebauwerken durchzuführen.  

Die Beweissicherungsmaßnahmen sind nach Abstimmung mit der Wärme Hamburg GmbH vor Beginn 
der Baumaßnahmen und nach Abschluss des Bauvorhabens durchzuführen und zu dokumentieren. Bei 
Bedarf sind Zwischenuntersuchungen durchzuführen. 

1.5 Grundsätzliche Hinweise 

Weitere grundsätzlich zu beachtende Hinweise: 

1. Grundsätzlich ist sicherzustellen und nachzuweisen, dass die zulässigen Belastungen der Fern-
wärmeanlagen nicht überschritten werden und Schäden an den Fernwärmeanlagen sicher ver-
mieden werden. 

2. Über den Fernwärmeanlagen dürfen grundsätzlich keine großen / schweren Maschinen aufge-
stellt, Materialien abgelagert und Baustelleneinrichtungen aufgestellt werden. Hier ist insbe-
sondere sicherzustellen, dass im Bereich der Maßnahmen der Bauunternehmen keine weiteren 
Belastungen auf die Fernwärmeanlagen einwirken. Es ist zu beachten, dass sich Lasten aus 
den Maßnahmen des Bauunternehmens und etwa weiter vorhandenen Lasten überlagern kön-
nen. 
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3. Die Baumaßnahmen sind im Bereich der Fernwärmeanlagen erschütterungsfrei durchzufüh-
ren. Der Einsatz von stark vibrierenden / rüttelnden Geräten ist zu vermeiden. 

4. Es ist weiterhin sicherzustellen, dass im Baustellenbereich die Überdeckungshöhe nicht ver-
mindert wird. Bodenabtragungen, etwaige „Einsackungen“ usw. sind zu vermeiden. 

5. Die grundsätzlichen Schutzanweisungen der Wärme Hamburg GmbH ( WR 3601 ) sind zu be-
achten. Schäden an den Fernwärmeanlagen sind gemäß den oben genannten Schutzanwei-
sungen zu vermeiden. 

6. Über die Tragfähigkeit des Bodens und der Oberfläche sowie über die Grundbruchsicherheit 
können keine Angaben gemacht werden. Die Standsicherheit des Baufeldes sowie die Grund-
bruchsicherheit der Flächen sowie deren Tragfähigkeit sind von den Bauunternehmen sicher-
zustellen bzw. nachzuweisen. Über die Lastverträglichkeit anderer Leitungen usw. können 
keine Angaben gemacht werden. 

7. Für eventuelle Folgeschäden, die aus einer Freilegung, fehlender Stützung, Annäherung an 
die Anlagen der Wärme Hamburg GmbH usw., oder aus einem Versagen der Anlagen der 
Wärme Hamburg GmbH infolge unzulässiger Lasteintragungen und/oder –Überlagerungen mit 
anderen Lasten, zu großen Pressungen oder Setzungen usw. hervorgehen, übernimmt die 
Wärme Hamburg GmbH keine Haftung. 

8. Fernwärmeanlagen müssen grundsätzlich für evtl. Störungsbeseitigungen und Reparaturmaß-
nahmen jederzeit zugänglich bleiben sowie für die Herstellung des Arbeitsraumes allseitig frei-
gelegt werden können. Für diese Arbeiten ist ein allseitiger Mindestabstand von 1,0m einzu-
halten. Dies gilt insbesondere für Gründungen, Spundwände, Gebäudewände usw.  

9. Fernwärmeanlagen dürfen nicht mit Gebäudeteilen überbaut werden. Schächte dürfen nicht 
zugestellt werden, weil sie für betriebliche Schalthandlungen, Sicherungsmaßnamen und für 
Störungsbeseitigungen jederzeit begehbar sein müssen. 

1.6 Ansprechpartner 

siehe Seite 2 

2 Baugruben, Gräben usw. im Bereich von Fernwärmeanlagen 

2.1 Vorbemerkung 

Bei der Ausführung von Baugruben, Gräben usw. (im Folgenden Baugrube genannt) im Bereich von 
Fernwärmeanlagen sind die folgenden Hinweise zu beachten. Die Verantwortung für die Einhaltung / 
Berücksichtigung der Hinweise sowie die Durchführung der geforderten Maßnahmen und deren Kosten 
tragen die Bauunternehmen. Die entsprechenden Kostenübernahmeerklärungen sind der Wärme Ham-
burg GmbH zur Verfügung zu stellen.  

Die im Abschnitt 1 genannten allgemeinen Hinweise gelten hier analog.  

2.2 Abstände von Rückverankerungen 

An Fernwärmeanlagen, deren Lage und Abmessungen durch Vermessung oder Suchschachtungen ein-
deutig bestimmt wurden (siehe oben), ist ein Mindestabstand von den Ankerlitzen (Bohrachse) zu den 
Fernwärmeanlagen von 1,5m einzuhalten. Für den Fall, dass die Lage der Fernwärmeanlagen nicht ein-
deutig ermittelt werden konnte, sind größere Abstände einzuhalten, die im Einzelfall gesondert mit der 
Wärme Hamburg GmbH abzustimmen sind. 

Der lichte Abstand von den Verpresskörpern zu den Fernwärmeanlagen sollte mindestens 5m betragen. 
Bei Fernwärmeanlagen, deren Lage und Abmessungen nicht durch Vermessung oder Suchschachtungen 
eindeutig bestimmt wurden, ist ein entsprechender Sicherheitszuschlag zu verwenden, der im Einzelfall 
gesondert mit der Wärme Hamburg GmbH abzustimmen ist. Unabhängig von dem genannten Abstands-
maß ist sicherzustellen und nachzuweisen, dass sich durch die Rückverankerung (Verpressvorgang, Be-
lastung der Anker usw.) kein vergrößerter Erddruck an den Fernwärmeanlagen ausbildet. 
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2.3 Aufrechterhaltung der Lagesicherheit, Vermeidung von Setzungen usw. 

Bei der Anordnung und Herstellung der Baugrube, des Verbaus, der Böschung usw. ist sicherzustellen 
und nachzuweisen, dass die Lagesicherheit / Lagestabilität der Fernwärmeanlagen zu jeder Zeit erhalten 
bleibt. Ggf. sind geeignete Unterfangungen vorzusehen. Die vorhandenen Rohrleitungs- / Bettungskräfte 
(siehe unten) sind dabei zu beachten und müssen zu jeder Zeit von der Baugrubensicherung (z.B. Ver-
bau, Böschung usw.) aufgenommen werden können. 

2.4 Hohlraumfreie Ausführung 

Der Verbau ist hohlraumfrei herzustellen und während der gesamten Bau- und späteren Rückbauphase 
sicherzustellen. Etwa entstehende Hohlräume sind wieder zu verfüllen. Auch die freie Ankerlänge ist mit 
einem geeigneten Material zu verfüllen. 

Um unnötige Verformungen zu vermeiden, ist die maximale unverbaute freie Höhe bis zum Einbau der 
Ausfachung (z.B. Verbohlung usw.) auf max. 50 cm zu begrenzen.  

2.5 Vermeidung von unzulässigen Belastungen, Setzungen, bzw. Verschiebungen oder Ver-
formungen 

Lasteintragungen (Pressungen) und vertikale Setzungen und / oder horizontale Verschiebungen / Ver-
formungen des Erdreiches, die von der Baugrube / der Baumaßnahme auf die Fernwärmeanlagen ein-
wirken, sind zu vermeiden (setzungsempfindliche Bauwerke!). Dies gilt während der Erstellung, der Er-
haltung und des Rückbaus der Baugrube. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Nachweis zu führen, 
dass die Auswirkungen für die Fernwärmeanlagen verträglich sind. Bei dem Nachweis sind auch etwaige 
weitere auf die Fernwärmeanlagen einwirkenden Lasten zu berücksichtigen und zu überlagern. 

Unabhängig von den oben genannten Nachweisen sollen die Setzungen und / oder Verformungen des 
Erdreichs im Bereich der Fernwärmeanlagen 5mm nicht überschreiten. Es ist in diesem Zusammenhang 
darauf zu achten, dass dabei die Differenzsetzungen / -verformungen (je laufenden Meter Rohrleitung 
bzw. Fernwärmekanal) den Wert von 1mm/m  ( im Maximum 5 mm ) nicht überschreiten. Die genann-
ten Werte gelten für die jeweiligen Vektorsummen. 

Es ist sicherzustellen, dass während der gesamten Baumaßnahme (einschl. Vorbereitung und Rückbau) 
die max. zulässige Belastung der Fernwärmeanlagen nicht überschritten wird und Schäden an den Fern-
wärmeanlagen sicher vermieden werden. 

2.6 Nachweise 

Die entsprechenden Nachweise sind zu erbringen und der Wärme Hamburg GmbH rechtzeitig (ca. 4 Wo-
chen) vor der Ausführung zur Verfügung zu stellen. 

Diese sind, insofern nicht anders abgestimmt, mindestens: 

• Plan Baumaßnahmen ( Abschn. 1.3 ) 
• Nachweis Beweissicherung ( Abschn. 1.4 ) 
• Nachweis Erddruck ( Abschn. 2.2 ) 
• Nachweis Lasteintragung ( Abschn. 2.5 ) 

2.7 Fernwärmeanlagen müssen durch das Erdreich gestützt werden, Rohrleitungs- / Bet-
tungskräfte 

Es ist weiter zu beachten, dass die Fernwärmeanlagen durch das Erdreich gestützt werden müssen. Bei 
fehlender Stützung der Anlagen durch das Erdreich besteht die Gefahr des Ausknickens.  

Die Herstellung der Baugrubensicherung muss so erfolgen, dass die Rohrleitungs- / Bettungskräfte zu 
jeder Zeit von der Baugrubensicherung aufgenommen werden können, damit die benötigte Stützwir-
kung erhalten bleibt. 
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Die Fernwärmeanlagen dürfen daher nicht ohne Sicherungsmaßnahmen freigelegt werden. Weiterhin 
darf die Stützung der Fernwärmeanlagen durch das Erdreich nicht gemindert werden. 

Für den Fall, dass die Fernwärmeanlagen ganz oder teilweise freigelegt oder deren Stützung gemindert 
werden müssen, ist die Wärme Hamburg GmbH unverzüglich zu informieren, damit die nötigen Schutz-
maßnahmen definiert werden können. 

2.8 Mindestabstände 

Unabhängig von den statischen oder sonstigen Erfordernissen sollte ein lichter Mindestabstand zwischen 
den Fernwärmeanlagen und der Baugrube (bei Böschungen der horizontale lichte Abstand zum oberen 
Anfang der Böschung) von 1,0m nicht unterschritten werden. 

3 Mitgeltende Unterlagen 

Ident-Nummer Beschreibung 

XFB_WR3601 Schutzanweisungen von Fernwärmeanlagen 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ERKUNDUNGSPFLICHT 

 
Vor der Aufnahme der Arbeiten in öffentlichem oder privatem Grund ist immer 
bei der zuständigen Dienststelle der Wärme Hamburg GmbH anzufragen, ob in 
der Nähe der Arbeitsstelle Fernwärmerohrleitungen verlegt sind. 
 
Sind Fernwärmerohrleitungen vorhanden, so hat sich der Ausführende, z.B. der 
Bauunternehmer bzw. dessen Beauftragter usw., über die Lage der 
Fernwärmerohrleitungen zu unterrichten und die benötigten Planunterlagen bei 
der zuständigen Dienststelle der Wärme Hamburg GmbH anzufordern: 
 
Zuständige Dienststelle: 
 

Hamburger Energiewerke GmbH 
Vertrieb / Netz  
Netzdokumentation 
22286 Hamburg 
Telefon 040 / 6396 - 3551 oder 
Telefon 040 / 6396 - 2734 
E-Mail: dokumentation@hamburger-energiewerke.de 
FAX: 040 / 6396 - 2796 

 
Vorrangig sollten die erforderlichen Auskünfte und Planunterlagen über das 
Portal Elbe+ angefordert werden. 
 

Elbe+ 
elbeplus@gv.hamburg.de 
www.elbe.plus 
 

 
 
 
 

 

 

mailto:dokumentation@hamburger-energiewerke.de
mailto:elbeplus@gv.hamburg.de
http://www.elbe.plus/
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SCHUTZANWEISUNG FÜR ERDVERLEGTE 
FERNWÄRMEROHRLEITUNGEN 
 

In weiten Teilen des Stadtgebietes liegen Fernwärmerohrleitungen zur Versorgung mit Wärmeenergie 
unter der Erde. Zur Vermeidung von Gefahren für Personen und zur Vermei-dung von Sachschäden 
sowie zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Fernwärmerohrnetzes ist es 
unerlässlich, dass bei Erdarbeiten im Bereich von Fernwärme-rohrleitungen die hier genannten 
Anweisungen eingehalten werden. 
 
Die Personen, die eine in Betrieb befindliche Fernwärmerohrleitung beschädigen oder deren 
Lagesicherheit vermindern, befinden sich in Gefahr. Deshalb: 
 

Vorsicht bei Erdarbeiten jeder Art! 
 
Insbesondere bei Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Bohrungen, Setzen von Masten und Stangen, 
Eintreiben von Pfählen und Spundwänden. 

 

 Vorgaben einzuhalten, da das umliegende Erd-
reich im begrenzten Umfang zur Abstützung der 
Fernwärmerohrleitungen benötigt wird. Der Beginn 
von Erdarbeiten ist dem zuständigen WH- 
Entstörungsdienst (Telefon 040 / 6396 - 2871) in 
jedem Fall rechtzeitig mitzuteilen. 
 

 Keine scharfen, spitzen 
Werkzeuge im Nahbereich 
der 
Fernwärmerohrleitungen 
 

Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nähe der 
Fernwärmerohrleitungen ist es nicht statthaft, 
Planierraupen und sonstige Maschinen 
einzusetzen. Hier sind Geräte wie Schaufeln oder 
Breithacken einzusetzen, die vorsichtig 
gehandhabt werden müssen. Spitze Geräte, die die 
Fernwärmerohrleitungen beschädigen können, 
dürfen nicht in unmittelbarer Nähe,–d. h. innerhalb 
eines Bereiches von 0,8m um die Fernwärme-
rohrleitung herum – eingetrieben werden. 
 

 Ungewolltes Freilegen von 
Fernwärmerohrleitungen 
der WH melden 

 

Jedes unbeabsichtigte Freilegen der Fern-
wärmerohrleitung ist der WH unverzüglich 
mitzuteilen. Des weiteren sind die Fernwär-
merohrleitungen zu sichern und vor Beschädi-
gungen zu schützen. 
 

 Geplante Freilegung nur 
nach Anweisungen und 
Vorgaben der WH 

 

Fernwärmerohrleitungen sind nach den An-
weisungen bzw. Vorgaben der WH freizulegen! 
Erdverlegte Fernwärmerohrleitungen dürfen nur 
über eine begrenzte Länge nach WH-Vorgaben  
freigelegt werden und sind nach WH-Vorgaben zu 
unterstützen. Sie dürfen nicht betreten, befahren, 
oder anderweitig belastet werden. Gegen 
Fernwärmerohrleitungen darf nicht abgesteift 
werden. Es dürfen keine zusätzlichen Kräfte auf 
die Fernwärmerohrleitungen übertragen werden. 
Wegen der Beschädigungsgefahr der Fern-
wärmerohrleitungen darf die Freilegung nicht  mit 

 Bagger, Planierraupe oder sonstigen Maschinen 
ausgeführt werden. Außerdem sind die 
freigelegten Fernwärmerohrleitungen durch 
geeignete Maßnahmen zu sichern. 
 

 Beschädigung sofort der 
WH melden 

 

Jede Beschädigung der Fernwärmerohrleitung 
und deren Ummantelung ist sofort dem WH-
Entstörungsdienst (Telefon 040 / 6396 - 2871) 
zu melden, auch dann, wenn keine Leckagen 
erkennbar sind. 
 

 Wiederverfüllen der 
Baugrube nur nach 
Anweisungen der WH 

 

Vor dem Verfüllen der Baugrube ist die WH 
rechtzeitig vom Bauunternehmer zu be-
nachrichtigen, damit die einwandfreie und 
betriebssichere Lage und die Unversehrtheit der 
Fernwärmerohrleitung vom Betreiber überprüft 
werden kann und etwa erforderliche 
Reparaturen veranlasst werden können. Als 
Verfüllmaterial ist steinfreier, verdich-
tungsfähiger Grubensand zu verwenden. Für die 
Einbettung evtl. freigelegter Fernwärme-
rohrleitungen ist im Bereich von 10 bis 20 cm 
um die Fernwärmerohrleitungen herum 
gesiebter Grubensand zu verwenden. Das 
Material ist lagenweise einzubringen und 
lagenweise mit Kleingeräten entsprechend den 
Richtlinien zu verdichten. Vorgefundenes 
Trassenwarnband muss in gleicher Lage und 
Höhe über der Fernwärmerohrleitung wieder 
eingelegt werden. Gegebenenfalls ist neues 
Trassenwarnband von der WH anzufordern. 
 

 Arbeitskräfte genau 
informieren! 

 

Die Anwesenheit von WH-Angehörigen auf der 
Baustelle entbindet den Bauunternehmer nicht 
von seiner Verantwortung. Die Unternehmer 
sind verpflichtet, ihre Arbeitskräfte genau zu 
unterrichten und auf die Gefahren hinzuweisen. 

 

Schadensersatzpflicht 
 
Wer Beschädigungen an Fernwärmerohr-
leitungen verursacht, ist der Wärme Hamburg 
GmbH (im folgenden WH genannt) zum Ersatz 
des Schadens verpflichtet. Es muss ferner mit 
weitgehenden Ersatzansprüchen gerechnet 
werden, wenn die Beschädigung eine 
Unterbrechung der Wärmeversorgung 
verursacht. 
 
Es liegt daher im allgemeinen Interesse, bei 
Erdarbeiten in der Nähe von Fernwärme-
rohrleitungen äußerst vorsichtig zu handeln. 
 

Was ist zu beachten, 
um Schäden zu vermeiden? 
 

 Legetiefen 
 

Die Fernwärmerohrleitungen der WH werden 
nicht nur in öffentlichen Straßen und Wegen, 
sondern auch in privaten Grundstücken im 
allgemeinen in Tiefen von 0,5 m bis 1,2 m, aber 
auch tiefer gelegt. 
 
Geringere Legetiefen sind bei Kreuzungen mit 
anderen Anlagen oder infolge nachträglicher 
Straßenumbauten nicht auszuschließen. Die 
Fernwärmerohrleitungen können in Beton- oder 
gemauerten Ziegelstein-Kanälen oder frei im 
Erdreich verlegt sein. 

 Besonders die erdverlegten Fernwärme-
rohrleitungen sind nicht gegen mechanische 
Beschädigung durch Baugeräte gesichert. Die 
Trassen sind durch mitgelegtes Warnband 
markiert. 
 

 Vor Arbeitsaufnahme 
WH fragen 

 
Vor der Aufnahme der Arbeiten in öffentlichem 
oder privatem Grund ist immer bei der 
vorgenannten zuständigen Dienststelle der WH 
anzufragen, ob in der Nähe der Arbeitsstelle 
Fernwärmerohrleitungen verlegt sind. 
 
Sind Fernwärmerohrleitungen vorhanden, so 
hat sich der Bauunternehmer bzw. dessen 
Beauftragter anhand der Planunterlagen, die 
von der vorgenannten zuständigen Dienststelle 
der WH angefordert werden können, über 
deren Lage zu unterrichten. 
 
Da die Planangaben von den tatsächlichen 
Gegebenheiten abweichen können, ist vor 
Beginn der Erdarbeiten die genaue Lage der der 
Fernwärmerohrleitungen und deren Über-
deckung und eventuell die des Steuerkabels 
(PVC-Schutzrohr DN 100) durch Probeauf-
grabungen festzustellen. 
 
Aufgrabungen im Bereich von Fernwärme-
rohrleitungen sind unter Berücksichtigung der 
besonderen Eigenschaften des Rohrsystems 
durchzuführen. Hierbei sind spezielle statische 
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3.  Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
 

 
 

 
• Niederschrift der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (sog. öffentliche Plandiskussion) 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, 16.01.2023 mit umweltbezogenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit  
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